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InformatIonen
nachrIchten
mItteIlungen

auf ein wort

wer in diesen Tagen mit den po-
litischen Entscheidungsträgern 
der hessischen Landespolitik in-
teragiert oder auch „nur“ mit 
den politischen Beamten in den 
Führungsetagen der Landespoli-
zei zu tun hat, kommt an einem 
omnipräsenten Thema nicht 
vorbei: Die Kassen sind leer. In 
der Presse – speziell im Kontext 
Hessen – wird von Millionen- bis 
Milliardenlöchern gesprochen, 
und eine negative Nachricht zur 
Steuerschätzung ist immer nur 
so negativ, bis die nächste, noch 
gravierendere, verkündet wird. 
Vielerorts hört man immer wie-
der, dass „die fetten Jahre vorbei 
sind“. Doch STOPP, blicken wir zu-
rück: Wann und in welchen Tarif-
verhandlungen oder bei welchen 
Besoldungsanpassungsgesetzen 
war von „fetten Jahren“ die Rede? 
Wer kann sich daran erinnern? Bei 
unserer Recherche haben wir nie-
manden gefunden. Das Tarifrecht 
hinkt der Entwicklung hinterher; 
bildlich gesprochen, es kriecht 
maximal. Fehlende Anpassungen 
bei Tätigkeitsbeschreibungen, Be-
wertungen und vielen weiteren 
Aspekten werden von Gewerk-
schaftsseite seit Jahren (wenn 
nicht Jahrzehnten) moniert und 

wurden zumindest zuletzt auch 
vom Arbeitgeber anerkannt, ha-
ben jedoch – trotz verbindlicher 
Zusagen in den letzten Tarifrun-
den – bisher zu keinerlei substan-

tiellen Verbesserungen geführt. 
Die unsägliche und anhaltende 
Misere der verfassungswidrigen 
Besoldung passt in keinster Wei-
se zu den „fetten Jahren“… die 
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Liste ließe sich wohl fortsetzen. 
Richtig ist, dass erhebliche finan-
zielle Mittel in Ausstattung, Ent-
wicklung etc. investiert wurden. 
Aber war das nicht schlichtweg in 
vielen Bereichen die „Pflicht“ und 
nicht die „Kür“? Die zahlreichen 
Hochglanzbroschüren der letz-
ten Jahre können nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass viele Be-
reiche konstant im roten Bereich 
operieren. Wenn die Jahre so 
„fett“ waren, warum haben die 
hessischen Polizeibeschäftigten 
über vier Millionen Überstunden 
angesammelt und schaffen es 
nicht einmal, die Stunden, die wir 
zur Auszahlung wünschen, ausge-
zahlt zu bekommen? Bei der vor-
bildlichen Arbeitsleistung wieder 
einmal eine enttäuschende Nach-
richt des Dienstherren, und dann 
kurz vor der Auszahlung. Die 
meisten lassen sich ohnehin nur 
etwas auszahlen, weil sie wissen, 
wie unrealistisch der Freizeitaus-
gleich ist. Dabei ist dies mit Geld 
niemals aufzuwiegen! Und Fakt 
ist: Wir haben es endlich ver-
dient, verfassungsgemäß besol-
det zu werden. Wir leisten täg-
lich unseren Dienst im Sinne der 
Gesellschaft, der Demokratie und 
des Miteinanders – und dies un-
ter immer härteren Bedingungen. 
Die Zahlen der Angriffe gegen Po-
lizeivollzugsbeamte steigen ste-
tig; wir leisten unseren Dienst, 
auch unter der Gefahr für unsere 
Gesundheit. Daher haben wir es 
verdient, dass der Dienstherr hin-
ter uns steht, AUCH FINANZIELL!

In großmundiger Weise wurden 
in allen Flächenpräsidien Modell-

reviere bzw. Modellkommissari-
ate auserkoren, die als Test- und 
Vorzeigeprojekte für die zukünf-
tige Arbeitsweise dienen sollten. 
Der Start war vielversprechend, 
aber was ist das für ein Signal, 
wenn selbst hier die finanziellen 
Mittel zur Neige gehen? Wie ge-
nau hatte man sich dann vorge-
stellt, das Modell in absehbarer 
Zeit im nächsten Roll-Out für alle 
zur Verfügung zu stellen, wenn 
es im Kleinen bereits ins Stocken 
gerät? Viele, sicherlich unzähli-
ge Arbeitsstunden, persönliches 
Engagement und finanzieller Ein-
satz drohen, in einer Schublade 
zu verschwinden. Wir hoffen, wir 
liegen hier falsch.

Bleibt nur die Hoffnung, dass 
die Ebbe in der Staatskasse die 
Ankündigung eines Tsunamis ist 
– gleichwohl fehlt uns (zumin-
dest diesbezüglich) der Glau-
be. Doch was bleibt sonst noch, 
wenn Beschaffungsmöglichkeiten 
fehlen, Beförderungsplanungen 
aufgrund nicht stattfindender 
Hebungen ins Leere laufen und 
von spürbaren Stellenzuwäch-
sen keine Rede mehr sein kann? 
Wir müssen schlichtweg mit dem 
auskommen, was da ist. Und zwar 
gerade dann, wenn die Anforde-
rungen von außen sich trotzdem 
weiterentwickeln und am Ende 
des Tages der Bürger von seiner 
Polizei erwartet, dass Straftaten 
nicht nur aufgeklärt, sondern ide-
alerweise präventiv verhindert 
werden.

Es gilt, intern Prozesse fortwäh-
rend zu optimieren, Ressourcen 

effizient einzusetzen und dabei 
insbesondere auch die Mitar-
beiterschaft wertschätzend zu 
behandeln und mitzunehmen. 
Die Führungsebenen der hessi-
schen Polizei sind dabei in neu-
en Denkmustern (Stichworte: 
Haus der Polizei, PERMA-Lead) 
unterwegs. Ob dies uns am Ende 
als Gesamtorganisation wirklich 
weiterbringt, bleibt abzuwarten. 
Klar ist: Es kostet zunächst viele 
weitere Ressourcen. Dabei zeigt 
sich am Beispiel des sogenannten 
„Rotationserlasses“: Was nützt 
uns das Beste (und vielleicht 
auch teuerste?) Führungsmodell, 
wenn es schlichtweg an der Kom-
munikation scheitert? Vieles, was 
zu Beginn sehr gut erdacht wur-
de, kommt am Ende nicht an. Lei-
der geht dabei jedes Mal irgend-
wo noch vorhandenes Vertrauen 
zu Bruch. Und der Unmut bei den 
Kolleginnen und Kollegen ist noch 
größer, da der Erlass in jedem 
Präsidium anders ausgelegt und 
-gelebt wird. Warum? Die Frage 
nach dem Wieso ist hier nur eine, 
und dass dies nicht zur Akzeptanz 
beiträgt, ist klar. Die GdP hat hier 
aktiv in Gesprächen und mit einer 
Unterschriftenaktion in Frankfurt 
am Main auf den Umstand deut-
lich aufmerksam gemacht. UND 
NUR DANK DER GdP KAM BE-
WEGUNG IN DIE THEMATIK! Wir 
werden sehen, was die Zukunft in 
diesem Bereich bringt.

Fakt ist, dass immerhin die Ein-
stellungszahlen im Beamten-
bereich wie vorgeplant erfüllt 
werden konnten! Herzlichen 
Glückwunsch – schön, wenn wir 



uns über bereits so lange ver-
gessene Selbstverständlichkei-
ten freuen können! Ist es nicht 
auch so, dass uns immer mehr, 
immer schneller, wieder verlas-
sen wollen? Und was ist mit dem 
Tarifbereich? Dort ist die Bewer-
berlage zunehmend suboptimal; 
die Polizei als öffentlicher Dienst-
Arbeitgeber ist im Vergleich zu 
anderen nicht mehr konkurrenz-
fähig. Warum? Weil im TV-H 
noch nicht angekommen ist, dass 
mehr Anreize gesetzt werden 
müssen. Ein Landesticket ist hier 
leider nicht ausreichend, um als 
attraktiver Arbeitgeber auf dem 
Arbeitsmarkt wahrgenommen zu 
werden. Aufstiegsmöglichkeiten, 
Entwicklungsmöglichkeiten, Fort-
bildungen sind nur einige Schlag-
worte, wo das Land Hessen als 
Arbeitgeber noch mehr Anreize 
setzen muss.

Zuletzt noch ein paar persönliche 
Anmerkungen: Ist bei dir beim Le-
sen dieser Zeilen keine Advents- 
oder Weihnachtsstimmung auf-
gekommen? Bei uns schon! Was 

wir an Weihnachten feiern, ist 
nämlich nicht von dieser Welt 
und hilft uns immer wieder, uns 
auf das zu fokussieren, was im 
Leben wirklich zählt. Natürlich 
kämpfen wir tagaus und tagein 
für bessere Arbeitsbedingungen 
und stehen an eurer Seite. In die-
sem Jahr gab es viel zu kämpfen 
für die GdP und arbeitsreiche Zei-
ten für die Polizei.

Anfang des Jahres fanden die Ta-
rifverhandlungen statt. Von dort 
ging es fast nahtlos in die Per-
sonalratswahlen über. Danach 
startete die EM 2024, die viel von 
der Polizei gefordert hat, und die 
GdP war mit ihrem Betreuungs-
konzept stets an eurer Seite, um 
die Zeit ein wenig zu verschönern 
und immer wieder direkt im Aus-
tausch zu sein. Unsere Aktion Bei-
hilfe begann danach, da die Lauf-
zeiten der Anträge anhaltend zu 
hoch waren und sich leider viel zu 
lange nicht merklich verbessert 
haben. Doch hier kommt zum 
Glück Bewegung in diese Thema-
tik, und wir hoffen, dass es zeit-

nah noch besser wird.

Daher sagen wir, es war ein auf-
regendes Jahr 2024, arbeitsreich 
und sehr fordernd. Das Jahr 2025 
wird die oben genannten The-
men teilweise mitnehmen und 
mit Sicherheit neue Herausforde-
rungen für die GdP und die Polizei 
bereithalten.

Wir hoffen und wünschen uns, 
dass wir alle gemeinsam die kom-
menden Tage nutzen können, um 
neben dem Weihnachtstrubel, 
Dienst und Familienstress ganz 
persönlich zur Ruhe zu kommen 
und gegebenenfalls den Fokus 
neu zu setzen. Habt eine schöne 
Vorweihnachtszeit.

In diesem Sinne wünschen wir 
euch eine gesegnete Weih-
nachtszeit und einen guten Start 
ins Jahr 2025!

Christian A. Richter und Jochen 
Ch. Zeng
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„reSpekt und Schutz für dIe, dIe unS Schützen!“

Die Palette der Tatbestände reichte von 
Beleidigungen über Körperverletzungen bis 
hin zu versuchten Tötungsdelikten. 

Auch die Gewalttaten haben in den 
letzten Jahren stetig zugenommen. In 
Hessen schnellte die Zahl der Angriffe auf 
Einsatzkräfte von 2800 im Jahr 2018 auf 
5200 im vorigen Jahr hoch. 2023 waren 
5056 Polizisten, 24 Feuerwehrleute, 171 
Rettungsdienstmitarbeiter betroffen. 

Alleine in Frankfurt stieg die Zahl der 
Angriffe auf Polizisten im gleichen Zeit-
raum von 118 auf 471. 

Am Beispiel der Gaffer bei schweren 
Verkehrsunfällen erleben wird mittler-
weile medial aufbereitet, wie Neugier und 
Eigendarstellung manchen Charakterlo-
sen dazu verleitet, schwerste Unfallstel-
len zu videographieren, um dann später 
beim Wettlauf in Facebook, Insta, Twitter 
(X) oder Tic-Toc „die geilsten Bilder“ zu 
posten!

Einsatzkräfte werden häufiger von Ju-
gendlichen angepöbelt, an lebensretten-
den Maßnahmen gehindert, oder physisch 
attackiert. Davon wurden in Hessen 5000 
Angriffe im letzten Jahr registriert. 

Der Staat und seine Institutionen 
werden von Teilen der Gesellschaft abge-
lehnt, bekräftigen Kriminologen. 

Nach deren Expertise entfaltet eine 
generell steigende Gewaltkriminalität in 
der Gesellschaft auch negative Wirkung 
auf die Steigerung der Gewalt gegen Ein-
satzkräfte. 

Viele unserer Kolleginnen und Kolle-
gen als Repräsentanten des Staates füh-
len sich wie Fußabtreter einer der Politik 
überdrüssig gewordenen Gesellschaft! 

Reichen die seitens der Politik vorge-
sehenen Strafvorschriften aus und wie 
werden diese von der Justiz angewendet? 
Beleidigungen und Beschimpfungen sind 
Arbeitsalltag. Wo bleibt der „Mensch Po-
lizist“, der auch Rechte hat? 

Die derzeitigen Bemühungen der 
Landesregierung zur Verschärfung der 
Gesetzgebung zur Stärkung der inneren 
Sicherheit begrüßen wir! Allerdings kann 
die GdP nicht erkennen, wie unsere Kolle-
ginnen und Kollegen personell zusätzliche 
Sicherheitsmaßnahmen, vor dem Hinter-
grund von über 4 Millionen Überstunden, 
dauerhaft ohne gesundheitliche Beein-
trächtigungen stemmen können. 

Die pure Gewalt gegen die Polizei-
beschäftigten, Rettungskräfte und Feuer-
wehrleute haben im zurückliegenden Jahr 
nie gekannte Sphären erreicht. Gibt es 
Rechtsprechungen, die Gaffer disziplinie-
ren und Gewalttäter abschrecken?

Hören wir uns im Kollegenkreis um, 
vernehmen wir Stimmen, die deutliche 
Kritik an Entscheidungen von Staatsan-
waltschaften und Gerichten in diesem 
Zusammenhang (zu Recht) äußern. 

Dabei dürfen auch Polizeibeamtinnen 
und -beamte, die auch Menschen sind, 
Kritik darüber äußern, wenn Ermittlungs-
verfahren eingestellt werden, oder Frei-
sprüche gegen Gewalttäter ausgespro-
chen werden.  

Damit eines klar ist: dies ist keine Kri-
tik an unserem demokratischen Rechts-
staat, in dem die Gewaltenteilung Grund-
voraussetzung unserer Demokratie ist. Es 
sind die erlebten Tatsachen unserer Kol-
leginnen und Kollegen, die arbeitstäglich 

Bundesweit hat das Bundeskriminalamt 
im „Bundeslagebild Gewalt“ im zurück-
liegenden Jahr 46.218 gewalttätige An-
griffe auf Einsatzkräfte registriert. Bei 
diesen Fällen waren insgesamt gerun-
det 105.700 Polizeibeamte betroffen. 
Die Zahl der Angriffe stieg damit um 
9,9 Prozent. In Jahr 2023 wurden bun-
desweit 1.069 Feuerwehrleute (plus 14 
Prozent) angegriffen worden. Bei den 
Rettungsdiensten waren es 2.902 Opfer 
(plus 8 Prozent).
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„Jeder Angriff ist beschämend und 
inakzeptabel. Deshalb fordere ich: 

Respekt und Schutz für die, 
die uns schützen!“

(Boris Rhein Ministerpräsident)
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(24/7) an 365 Tagen im Jahr damit 
umgehen müssen.

Was müssen sich denn diejenigen von 
uns, die an vorderster Linie Dienst ver-
richten, alles anhören? Beleidigungen und 
Beschimpfungen sind nahezu alltäglich. 

Wo bleibt hier der „Mensch Polizist“, 
der auch Rechte hat? Richten wir den 
Fokus auf unsere Kolleginnen, stellen wir 
fest, dass gerade sie auf das äußerste mit 
an dieser Stelle unaussprechlichen Wor-
ten beleidigt werden. 

Ganz abgesehen davon, dass häufig 
ihr Einschreiten nicht vom Gegenüber ak-
zeptiert wird. 

Leider hören wir immer häufiger im 
Kollegenkreis, dass eine Anzeige in diesen 
und anderen Fällen „nichts bringt“ oder 
„sowieso eingestellt“ wird. Damit können 
und dürfen wir uns nicht abfinden! 
Wie kommt es zu dieser negativen Grund-
stimmung? 

Vollzieht man Urteilsbegründungen 
nach, ist oft vom sog. „berufstypischen 
Risiko“ zu hören. 

Müssen sich Menschen in Uniform 
oder Polizeibeamte der Kriminalpolizei, 
die als solche erkennbar sind, alles bieten 
lassen? 

Nein liebe Richter und Staatsanwälte, 
keine noch so hohe Resilienz oder soziale 

Kompetenz kann den unflätigsten Belei-
digungen dauerhaft standhalten. 

Hier erwarten wir zu Recht nicht nur 
eine hohe Rückendeckung aus der Be-
völkerung, namhafte Umfragen belegen 
dies jährlich, dass Polizeibeschäftigte ein 
hohes Ansehen haben, sondern auch von 
den Repräsentanten aus dem Hessischen 
Landtag! 

Behördenleitungen sollten häufi-
ger Gebrauch von ihrem Recht machen, 
Strafantrag für die im Dienst verletzten 

Kolleginnen und Kollegen zu stellen. Die 
Gewährung des behördlichen Rechts-
schutzes und die Übernahme von Schmer-
zensgeldansprüchen, sowie die Gewäh-
rung von Angriffsrechtsschutz sollten die 
Regel sein, weniger die Ausnahme!
RESPEKT-Paket muss auch gelebt werden

Ministerpräsident und Innenminister 
haben es mit der Landesregierung in Hes-
sen in der Hand, Pflöcke einzuschlagen, 
die es braucht, um schnell verlässliche 
Regelungen herbeiführen zu können. 

Gerade auch im politischen Berlin. 
Die Bundesratsinitiativen aus Hessen sind 
bester Beleg dafür. 

Es ist endlich Zeit zu handeln.              
J. Mohrherr

„Unsere Einsatzkräfte sind Helden 
des Alltags und verdienen Anerkennung, 

Respekt und Wertschätzung.“ 
(Roman Poseck Innenminister) 

//+++geSellSchaft und polItIk+++//

treffen der gdp hauptperSonalräte In BerlIn
Am 7. und 8. Oktober 2024 fand das 

Treffen der gewählten GdP Hauptperso-
nalräte und Jugend- und Auszubilden-
denvertretungen statt. 

Die Tagung diente dem Austausch 
über die aktuellen Entwicklungen in den 
Ländern und dem Bund. Themen waren 
unter anderem die Musterdienstvereinba-
rung Rehabilitation nach Disziplinarver-
fahren, die Personalratswahlen 2024 und 
die anstehenden Wahlen 2025. 

Auch wenn die Polizeien der Länder 
und des Bundes in vielen Dingen unter-
schiedlich aufgestellt sind, so sind auch 
einige Aufgaben und Probleme dieselben. 
Der Vorsitzende des PHPR der Bundes-
polizei und stv. Bundesvorsitzende, Sven 
Hüber, führte gewohnt souverän durch 
die zweitägige Sitzung. 

Er wies in seinem Vortrag auf die Au-
gustausgabe der Deutschen Polizei hin, 
dort ist das Thema Rehabilitation als 
Schwerpunktthema aufgegriffen. Bun-
desweit gibt es zahlreiche Fälle von Be-
schäftigten, die zu Unrecht beschuldigt 
und ggf. umgesetzt wurden, ohne dass 
das Vorgeworfene Bestand hatte. Die 
dienstrechtlichen Maßnahmen waren 

schnell ausgesprochen und umgesetzt, 
eine Entschuldigung im Nachgang erfolg-
te in aller Regel nicht. Hier mangelt es an 
der selbst eingeforderten Reflexion der 
verantwortlichen Führungskraft. 

Es gilt, im Rahmen einer gesunden 
Fehler- und Führungskultur die Dinge 
auch in dieser Hinsicht zu verbessern. 
Ferner gilt es, den Ruf der Unschuldigen 
wieder herzustellen. Das heißt allerdings 
auch, hat jemand eine grobe Verfehlung 
begangen und kann strafrechtlich und 
disziplinarrechtlich nicht belangt werden, 
müssen Maßnahmen ergriffen werden, 
die den Beschäftigten eine Perspektive 
aufzeigen wie es weitergeht. Ein Aussit-
zen und darauf hoffen, dass der oder die 

Beschäftigte aus Verzweiflung von selbst 
kündigt, ist unwürdig und passt nicht in 
eine gesunde Fehlerkultur. 

Weiterer Schwerpunkt der Arbeits-
tagung war die engere Vernetzung der 
JAV`en und der Hauptpersonalräte der 
Polizei. Junge Beschäftigte sollen die 
volle Unterstützung für solche Aufgaben 
erfahren. Denn Mitbestimmung ist ein 
elementarer Teil der Demokratie. Deren 
Prozesse zu fordern und zu fördern sollte 
unser aller Aufgabe sein. Führungskräfte 
müssen sich dessen bewusst sein. Natür-
lich wurden auch die Themen Personal-
mangel und das Aufgabenportfolio der 
Polizei ausgiebig erörtert. 

Gerade der Bereich der Aufgaben-
wahrnehmung bietet noch allerhand 
Möglichkeiten zur Entlastung der Polizei-
beschäftigten der Länder und des Bundes. 

Polizeifremde Aufgaben gilt es kritisch 
zu hinterfragen, bzw. deren Notwendig-
keit im Bereich der Polizei zu überprüfen. 

Die zweitägige Veranstaltung ist ein 
gelungenes Format, um die Positionen in-
nerhalb der Gewerkschaft mit dem Tun 
der Personalräte abzugleichen.                        

Daniel Klimpke

// 9



 polIzeI-SympoSIum deS BehördenSpIegel

Zunächst sprachen der Präsident des 
hessischen Rechnungshofes Walter Wall-
mann und der hessische Innenminister, 
Prof. Dr. Roman Poseck ihre Grußworte. 

Der Innenminister ließ es sich auch 
dieses Mal nicht nehmen, die Arbeit der 
Polizei zu loben. Ferner griff er auch die 
Gerichtsurteile im Bereich der Polizeige-
setze auf und forderte auch die Justiz auf, 
in rechtlichen Spannungsfeldern auch 
mal „mutig zu denken“. 

Er schilderte die 
hessischen Initiati-
ven im Bundesrat 
zur Erweiterung 
der polizeilichen 
Befugnisse. 

Durch die Ver-
anstaltung führte 
Dieter Wehe, bis zu 

seinem Ruhestandseintritt war er Inspek-
teur der Polizei in Nordrhein-Westfalen. 
Dazu ist er Mitherausgeber des Hand-
buchs für Polizeimanagement. 

Die GdP Hessen war unter anderem mit 
Vertretern aus dem Landesvorstand und 
der Bezirksgruppe Westhessen vor Ort. 

Auf Initiative des hessischen Landes-
vorsitzenden Jens Mohrherr wurde auch 
eine Klasse der Studienrichtung Cyber-
crime aus Mühlheim eingeladen. 

Zur Eröffnung der Veranstaltung spra-
chen Uwe Proll, noch Herausgeber des 
Behördenspiegel (er übergibt das Zepter 
an seine Tochter Eva Charlotte Proll) und 
Karsten Bech für die GdP Hessen als stell-
vertretender Landesvorsitzender. 

So vielfältig das Thema künstliche In-
telligenz ist, so vielfältig waren die Redner 
dieses Fachsymposiums. Zwei der Redner 
aus der Wirtschaft waren ihres Zeichens 
ehemalige Polizeibeschäftigte. 

Für den ermittlungstechnischen Ansatz 
im Bereich der Cyberkriminalität sprach 

Dominik Mauer vom BKA. Die Abteilung 
Cybercrime im BKA kann hervorragende 
Ergebnisse vorweisen und hat ein junges 
innovatives Team mit neuen Denkansetzen 
aufgebaut. Die jüngsten Erfolge in dieses 
Bereichen belegen dies eindrucksvoll. Hohe 
zweistellige Millionenbeträge sind im Be-
reich der Sicherstellungen keine Selten-
heit. Eines der bekanntesten Verfahren ist 
„Operation Endgame“. 

Den Part der Digitalisierung innerhalb 
der hessischen Polizei übernahm der Vize-
präsident des HPT, Bodo Koch. 

Er schilderte die Entwicklung des Inno-
vation Hub 110 und die aktuellen Schwer-
punktsetzungen im Bereich der Digitalisie-
rung. Der viel beschworene Tanker und die 
Erstellung der jährlichen Roadmaps durf-
ten in diesem Vortrag nicht fehlen. 

Er ging ebenso auf die Themenfüh-
rerschaft der hessischen Polizei auf dem 
Gebiet von P 20 ein. Eines der wichtigsten 
Themen ist die Bereitstellung einer Poli-
zei-Cloud, diese hat hohe Anforderungen 
im Bereich der Sicherheit. 

Viele Firmen der privaten Wirtschaft 
haben sich auf diese Bereiche spezialisiert 
und können hierzu zahlreiche Produkte 
anbieten. 

Es gilt allen voran, die Polizei in der 
Breite effektiver durch Digitalisierung zu 
entlasten, Prozesse zu automatisieren 
und beschleunigen.

Die Sichtweise der Justiz stellte Ober-
staatsanwältin Jana Ringwald von der ZIT 
in Frankfurt vor. 

Sie schilderte bildlich, welche Mam-
mutaufgabe es war, auch die Justiz und 
allen voran die Staatsanwaltschaften auf 
dieses Themenfeld umzustellen. 

Es bedurfte zahlreicher Gespräche in 
allen Arbeitsebenen und viel Aufklärungs-
arbeit. Im Bereich der Staatsanwaltschaf-
ten stellte sich ganz deutich heraus, dass 
man den Menschen nicht mit der Digita-
lisierung, bzw. der KI alleine lassen darf. 

Hier gilt es, frühzeitig den Menschen 
mitzunehmen und die Vorteile darzustel-
len. Ein Verfassen verschiedener Berichts-
teile ist nur eines der Beispiele, die im 
Laufe der Veranstaltung genannt wurden. 
Ein weiterer war die Spracherkennung, 
mit denen man Texte zügig in Textform 
umsetzt. 

Den Abschluss der Veranstaltung bil-
dete eine Podiumsdiskussion mit dem 
Leiter der Stadtpolizei Frankfurt, Matthi-
as Heinrich, Uwe Proll (Behördenspiegel) 
und Karsten Bech (GdP). 

Das Polizei Sym-
posium war eine ge-
lungene Fachveran-
staltung im Bereich 
der Kriminalpolizei. 
Die Digitalisierung 
und künstliche Intel-
ligenz stellen immer 
nur ein Hilfsmittel für 
die Polizei dar. 

Sie können und werden kein Ersatz für 
den Menschen sein.  

Die GdP, eine für alle.                            
Daniel Klimpke

Am 9. Oktober 2024 fand in Wiesbaden 
das Polizei-Symposium des Behörden-
spiegel mit der GdP statt. Die bun-
desweit an verschiedenen Standorten 
ausgerichteten Polizeitage dienen als 
Fachveranstaltungen zu polizeispezifi-
schen Themen. Es dient hervorragend 
dazu, sich überörtlich auszutauschen 
und zu vernetzen. Schwerpunkt war KI 
in der Polizei. Teilnehmer der hessischen 
Polizei sowie des BKA, von Kommunen, 
der Oberstaatsanwaltschaft Frankfurt 
und der Wirtschaft waren eingeladen.

//+++geSellSchaft und polItIk+++//
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18. SeptemBer - der „tag deS reSpektS“
Im Prinzip ist hier der Name auch Pro-
gramm, denn mit diesem Aktionstag 
ist jeder dazu aufgerufen, seinen Mit-
menschen den ihnen gebührenden Re-
spekt zu zollen. Der Internationale Tag 
des Respekts findet jedes Jahr am 18. 
September statt und soll weltweit das 
Bewusstsein dafür schärfen, Menschen 
unabhängig von Geschlecht, Herkunft, 
Religion oder Lebensweise mit Würde 
und Anerkennung zu behandeln. Dies 
gilt selbstverständlich auch für unsere 
Einsatzkräfte der Blaulichtfamilie.

Das Wort Prävention wird innerhalb 
der Polizei seit Jahren großgeschrieben 
und mit viel personellem Aufwand in alle 
Richtungen betrieben. 

Ob Einbruch, Internet-Kriminalität, 
Straftaten zum Nachteil älterer Men-
schen, oder auch Extremismus. In vielen 
Bereichen gibt es entsprechende Program-
me zur Prävention. Die ständig steigenden 
Zahlen von Angriffen auf Polizeibeamte 
und andere aus der Blaulichtfamilie erfor-
dern es ebenfalls, entsprechende präven-
tive (neben den repressiven) Maßnahmen 
zu starten. 
GdP war Vorreiter für die Aufklärung

So war es die GdP mit der Kampag-
ne „Auch Mensch“, die vor vielen Jahren 
(2012!) bereits die Zeichen der Zeit er-
kannt und Aufklärungsarbeit betrieben 
hat. Bis heute wird dies fortgesetzt.

Vor ein paar Jahren machte dann auch 
die Politik den Auftakt hier in Hessen mit 
der Einführung einer Schutzschleife für 
die gesamte Blaulichtfamilie. 

Innenminister a. D. Beuth ließ sich 
allen Ortes dafür feiern, ohne wirkliche 

Erfolge vorweisen zu können. Wieder war 
es die GdP, die an dieser Stelle mit der 
Kampagne „Auch Mensch 2.0“ ein deut-
liches Zeichen setzte, um diesem Thema 
Nachdruck zu verleihen. 

Auch der DGB machte sich dieses The-
ma bundesweit zu eigen, da die Angriffe 
auf alle Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst zunahmen. 
„Vergiss nie, hier arbeitet ein Mensch“

Mit der Kampagne „Vergiss nie, hier 
arbeitet ein Mensch“ wurden zahlrei-
che Veranstaltungen organisiert um das 
Thema bundesweit präsenter zu machen. 
Die Veranstaltung im September 2023 in 
Berlin mit Joachim Gauck, als Mann der 
klaren Worte und einer Podiumsdiskus-
sion mit Abgeordneten aus dem Berliner 
Hauptstadtkreis bildete ein gelungenes 
Zwischenhoch! 

Es konnte eine breite Öffentlichkeit 
erreicht und sensibilisiert werden. Kein 
Aufwand darf an dieser Stelle gescheut 
werden, da die Krisen und aktuellen Ge-
schehnisse die Hemmschwelle an vielen 
Punkten deutlich sinken lassen. 

Dazu kommen die vielen Entwicklun-
gen im Bereich der inneren und äußeren 
Sicherheit. Allen voran die GdP, aber auch 
Gewerkschaften, beispielsweise aus dem 

Bereich der Feuerwehr und bürgerliche 
Foren, werden nicht müde, das Thema Ge-
walt gegen Einsatzkräfte weiter präsent 
zu halten. Dies hatte unter anderem die 
große Demonstration im Mai in Frankfurt 
gezeigt. 

Nun hat auch die aktuelle Landesre-
gierung in Hessen neue Maßnahmen be-
schlossen, um das Thema weiter voran zu 
bringen. 
Minister Poseck im Gesprächsaustausch 
mit der GdP 

Innenminister Prof. Dr. Poseck grün-
dete eigens einen runden Tisch unter Be-
teiligung der Gewerkschaften. 

Hier haben wir als GdP bereits mehr-
fach informiert. Im Nachgang zu der 
Gesprächsrunde verkündete der Innen-
minister zusammen mit dem Minister-
präsidenten Rhein ein weiteres Maßnah-
menpaket während eines Besuchs einer 
Wache der Feuerwehr in Frankfurt. 

Zahlreiche Schlagworte werden hier 
regelmäßig bedient. Eine dieser Maßnah-
men war die bereits im Koalitionsvertrag 
verkündete Erhöhung der Polizeizulage. 
Polizeizulage als Teil des Respekts

Die Zulage wird zum 01.01.2025 auf 
160 € angehoben, leider ohne die Ruhe-
gehaltsfähigkeit wiederherzustellen. 

Die Erhöhung der Polizeizulage, die 
durch die GdP lange gefordert wurde, war 
eine der Maßnahmen im sogenannten 
Respekt-Pakets. 

Es darf nun aber trefflich darüber ge-
stritten werden, ob eine Erhöhung um ca. 
30 Euro dem Wortsinn (höher) überhaupt 
gerecht wird. Dies entscheiden können 
nur die Betroffenen. Wie wir hören, sind 
sie nicht begeistert - verständlich.

Bild: DGB 
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Traurig und mit null Wertschätzung 
werden diejenigen außen vor gelassen, 
die über Jahrzehnte ihre Köpfe hingehal-
ten haben, unsere Pensionäre. Schäbig. 
Auch hier lohnt ein Blick zum Bund u.a.

Weitere Maßnahmen in diesem Pa-
ket sind unter anderem die fortlaufende 
Modernisierung der persönlichen Schutz-
ausstattung, Ausweitung der Taser, oder 
auch die Ausflächung der Bodycam an die 
kommunalen Ordnungsbehörden. 

Die Fortführung der Schutzschleifen-
kampagne und die Sensibilisierung über 
die gängigen Social-Media-Kanäle gehö-
ren ebenso dazu. 

Darüber hinaus gab es in Gießen den 
Auftakt der Respekt-Kampagne für den 
Bereich des PP Mittelhessen. Hier zählt 
eine Wanderausstellung „Gewalt gegen 
Polizeibeamte“ zu den Inhalten. 

Auch im PP Westhessen gab es mit der 
Vernissage eine Veranstaltung zu diesem 
Thema. Mit der Initiative „Der Mensch da-
hinter“ von der Gesellschaft Bürger und 
Polizei soll ebenfalls Aufmerksamkeit für 
das Thema geschaffen werden. Der Fly-
er zu dieser Veranstaltung ähnelt sehr 

der oben beschriebenen Aktion „Auch 
Mensch“ der GdP. Gute Ideen dürfen für 
die gute Sache gerne als Inspiration her-
halten. 
Grillfest im Ministerium

Jüngst gab es auch einen Grillabend 
als Dankeschön des Innenministers für die 
Blaulichtfamilie im hessischen Ministe-
rium des Innern, für Sicherheit und Hei-
matschutz. 

Am 18. September 2024, dem offizi-
ellen „Tag des Respekts“ waren 500 Ver-
treter aus Polizei, Feuerwehr, Katastro-
phenschutz und Rettungsdienst „auf eine 
Bratwurst“ eingeladen. 

Die Hausspitze, hier StS Rößler und 
Minister Poseck, standen persönlich am 
Tresen und bedienten die anwesenden 

Gäste. Dies darf man getrost als nette 
Geste werten, die zwar niemandem auch 
nur einen Euro mehr in der Tasche be-
schert, aber doch ein gut gemeintes Zei-
chen der Wertschätzung ist. 

Wichtig ist und bleibt jedoch, dass 
weitere Maßnahmen geleistet werden, 
die den Respekt und die Anerkennung für 
die Einsatzkräfte sicherstellen. Ein Anlass 
ist immer gegeben, solange die Zahl der 
Angriffe auf Einsatzkräfte jährlich steigt. 

Im vergangenen Jahr hat es einen 
traurigen Höchststand gegeben. Im Jahr 
2023 wurden insgesamt 5.200 Einsatz-
kräfte aus Hessen Opfer einer Straftat, 
davon ist der Polizeibereich mit großem 
Abstand am meisten betroffen. 

5.056 Polizisten, 24 Feuerwehrleu-
te und 171 Einsatzkräfte von Rettungs-
diensten waren im vergangenen Jahr Op-
fer in Ausübung ihrer Pflicht.

Jeder Einzelne ist einer zuviel!
Wir werden dieses Thema weiter in 

der Politik anbringen und auf weitrei-
chende Maßnahmen drängen, sowohl als 
GdP, aber auch im HPR der Polizei.              

Daniel Klimpke

Das Werk beginnt mit dem Gesetzestext 
des HVersFG und wird dann mit der Kom-
mentierung zu den einzelnen Paragrafen 
fortgeführt. Zur besseren Orientierung ist 
der Gesetzestext auch hier vorangestellt. 
Die vorgeheftete Inhaltsübersicht ist sehr 
strukturiert und die jeweiligen Abschnitte 
bzw. Teile sind mit Fettdruck hinterlegt. 

Dies bietet gerade der gelegentlichen 
Nutzerin und dem gelegentlichen Nutzer 
eine schnelle Orientierungshilfe, genauso 
wie das umfangreiche Stichwortverzeich-
nis am Ende des Kommentars.

Dass der Kommentar von zwei Polizei-
praktikern verfasst wurde, zieht sich sehr 
fesselnd durch das gesamte Werk. 

Die Kommentierung ist sehr struktu-
riert und aussagekräftig formuliert. Schon 
die Einleitung der Kommentierung zu § 1 
HVersFG zeigt die Entstehung des Geset-
zes mit Gerichtsentscheidungen und den 
Blick vom Bundesgesetz zu den bereits 

vorhandenen anderen Versammlungsge-
setzen der Länder bis zur Umsetzung in 
Hessen.

Da bei den teilweise sehr umfang-
reichen Erläuterungen zu den einzelnen 
Normen der Vergleich mit den anderen 
Versammlungsgesetzen sowie auf die 
ständige Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts und Hess. Verwal-
tungsgerichtshof verwiesen wird, erhält 
die Leserin und der Leser immer eine gute 
Recherchier- bzw. Begründungsmöglich-
keit zur Entscheidungsfindung für unter-
schiedliche Versammlungslagen.

Beispielhaft sei der § 14 HVersFG 
„Beschränkungen, Verbot, Auflösung“ ge-
nannt. Den Erläuterungen ist eine Über-
sicht mit Gliederungsnummern vorange-
stellt, die der Leserin und dem Leser auf 
einen Blick die Schwerpunkte aufzeigen. 
Diese beginnen mit dem Punkt „Allgemei-
nes“ zu § 14. 

Einleitend mit der Grundrechts-
schranke aus Art. 8 Abs. 2 GG, dass die 
Versammlung unter freiem Himmel be-
schränkt werden kann. Dann folgen der 
Vergleich zu den Versammlungsgesetz-
ten der anderen Länder und die ständi-
ge Rechtsprechung zum BVersG, bis im 
weiteren Verlauf sehr ausführlich auf die 

anderen Absätze des § 14 HVersG einge-
gangen wird.

Diese erste brandaktuelle Kommen-
tierung zum neuen HVersG stellt ein sehr 
umfangreiches Nachschlagewerk für die 
tägliche Arbeit der Versammlungs- und 
Polizeibehörden dar. 

Dieses Werk ist uneingeschränkt zu 
empfehlen und ein äußerst hilfreicher 
Ratgeber für die Praxis.                            

Die Redaktion
Verlag: Kommunal- und Schul-Verlag
Seitenzahl: Loseblattausgabe, 1 Ordner
(HSOG, HundeVO, HVersFG)
Format: 16,5 x 23,5 cm
Preis: 109,00 €
ISBN: 978-3-86115-466-2

rezenSIon zum VerSammlungSfreIheItSgeSetz
Der Kommunal- und Schul-Verlag 

hat einen ersten Kommentar zum Hes-
sischen Versammlungsfreiheitsgesetz 
(HDSIG) als Loseblattausgabe publiziert. 
Begründet wurde das Werk von den 
beiden hessischen Polizeibeamten Dirk 
Weingarten und Florian Hoffmann.
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BundeS- und landeSchef der gdp fordern...

Der Minister erläuterte die im Koali-
tionsvertrag niedergelegten Verbesserun-
gen bei der hessischen Polizei und zog 
Bilanz nach den zurückliegenden Tarif-
verhandlungen in Hessen und den damit 
einhergehenden Verbesserungen in der 
Beamtenbesoldung. 

Wermutstropfen: diese werden aber 
erst im kommenden Jahr bei den Gehalts-
abrechnungen spürbare Wirkung entfal-
ten! 

Folgerichtig stellten wir fest, dass 
die Tarifübernahme einerseits nicht den 
„Mühlstein der verfassungswidrigen Be-
soldung“ in Hessen leichter macht, der 
unserer Landesregierung „um den Hals 
gelegt ist“. Mit Blick auf das Bundesver-
fassungsgericht in Karlsruhe ist in diesem 
Jahr leider nicht davon auszugehen, dass 
eine Befassung mit der Hessischen Beam-
tenbesoldung zu erwarten ist. 

Dass das BVerfG zu keinem ande-
ren Ergebnis als der VGH kommen wird, 
dürfte auch der Einschätzung der Lan-
desregierung und der Landtagsfraktionen 
entsprechen. Bisher wurden weder Be-
rechnungen vorgelegt, wie hoch die Be-
soldung mindestens sein muss, noch wur-
de dargestellt, durch welche Maßnahmen 
das Land Hessen die Besoldung verfas-
sungskonform weiterentwickeln möchte.

Jochen Kopelke lobte die hessischen 
Regelungen bei der Bekämpfung schwers-
ter Kriminalität. Mit hessenDATA steht 
den Ermittlerinnen und Ermittlern ein 
wirksames Tool zur Verfügung, dass lei-
der, schaut man in viele andere Bundes-
länder, nicht jeder Landespolizei vergönnt 
ist. Minister Poseck wies darauf hin, dass 
Hessen mit Blick auf die innere Sicherheit 
bereits Anträge im Bundesrat und damit 
auch im Bundestag gestellt hat. Kopelke 
lobte dieses Vorgehen ausdrücklich. 

Ende September waren es NRW und 
Schleswig-Holstein, die ebenfalls Anträge 
zur inneren Sicherheit in den Bundesrat 
einbrachten. 

Für dieses Engagement kann man den 
Landesregierungen als Polizist nur dank-
bar sein. Wir freuen uns über die breite 
Zustimmung und Unterstützung. 

Im Weiteren wurden in dem über 
eine Stunde andauernden Gespräch The-
men wie Messergewalt, Verschärfung des 
Strafrechts zur Terrorismusfinanzierung, 
Funkzellenabfragen und die IP-Speicher-
fristen beraten. 

Einigkeit bestand bei der Bewertung 
der aktuellen innenpolitischen Lage. Die 
Länderhaushalte, darunter auch Hessen, 
litten gegenwärtig unter einbrechenden 
Steuereinnahmen. Jochen Kopelke ver-
wies auf den Bundeshaushalt und die da-
zugehörigen Initiativen. Zusätzliche Stel-
len beim BKA und der Bundespolizei seien 
damit verbindlich zugesagt. 

NRW sei bereits vorbildlich mit einem 
Sicherheitspaket vorangegangen, unter-
strich der GdP-Bundeschef. So brauche es 
unter anderem schnellstmöglich eine Re-
gelung zur Speicherung von IP-Adressen 
zur Verfolgung schwerer und schwerster 
Straftaten sowie Backgroundchecks bei 
einreisenden Personen aus Operations-
gebieten terroristischer Gruppierungen 
durch das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF). 

Minister Poseck verdeutlichte die per-
sonellen und materiellen Bemühungen 
der hessischen Landesregierung und be-
tonte den Austausch darüber mit der GdP 
Hessen. 

Mit Blick auf die anstehenden Bera-
tungen zum hessischen Landeshaushalt 
nehmen wir Sie gerne beim Wort, Herr 
Minister! 

Mit angezogener Schuldenbremse kom-
men wir jedenfalls keinen Meter weiter!
Respekt-Kampagne alleine reicht nicht

In dieser Ausgabe befassen wir uns 
auch mit der Respekt-Kampagne der Lan-
desregierung. Sie ist durchaus wertschät-
zend und angemessen, wenn man sich 
die Angriffszahlen auf Polizei, Rettungs-
dienste und Feuerwehr anschaut. 

Die ab Januar 2025 angehobene Poli-
zeizulage auf 160.- Euro für unsere Kol-
leginnen und Kollegen bleibt weit hinter 
den 228.- Euro bei der Bundespolizei 
zurück. Mehr noch: unsere Versorgungs-
empfänger gehen leer aus, weil die Lan-
desregierung es einfach nicht möchte! 

Die Ruhegehaltsfähigkeit der Polizei-
zulage bleibt also Forderung und Wunsch 
zugleich! Mit den Zulagen alleine ist es 
aber längst nicht getan. 

Personelle Entlastungen
Im Bereich der Polizei braucht es 

spürbare personelle Entlastungen. Mehr 
als vier Millionen Überstunden stehen zu 
Buche. Tendenz steigend. Daran werden 
auch die im Dezember zum Jahresende 
vergüteten Mehrdienststunden nicht all-
zu viel ändern. 

Es braucht Erholungsphasen, damit 
sich Körper und Geist regenerieren kön-
nen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. 
Das dies alles mit dem hessischen Perso-
nalkörper in der derzeitigen ausgeprägten 
Form nicht realisieren lässt, liegt auf der 
Hand. Es bedarf also kluger Konzepte, um 
bei Kriminal- und Schutzpolizei mit dem 
Bestandspersonal effektiver arbeiten zu 
können. 

Dass das Ganze keine Einbahnstra-
ße sein kann, wissen die beteiligten im 
Hauptpersonalrat der Polizei und im Lan-
despolizeipräsidium. Die Kriminalpolizei 
wurde im Projekt 24 einer ganzheitlichen 
Betrachtung, unter der Leitung des Ins-
pekteurs der Polizei, Thomas Seidel, und 
dem Präsidenten des HLKA, Andreas Röh-
rig unterzogen.  

In der letzten Septemberwoche kam in 
Berlin der Bundesrat zusammen. Zuvor 
empfing Innenminister Prof. Dr. Poseck 
in Wiesbaden den GdP-Bundesvorsit-
zenden Jochen Kopelke zu einem Mei-
nungsaustausch. Als Landesvorsitzen-
der nahm ich ebenfalls am Gespräch 
teil. Innenminister Poseck unterstrich 
im Dialog die Wichtigkeit der GdP als 
größte Interessenvertretung für Poli-
zeibeschäftigte in Hessen und deutsch-
landweit.

 heSSISche polIzeI muSS BundeSgeSetzlIchen (neu-) regelungen Standhalten
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Das Projekt 24 ist die strategische 
Antwort auf die neuen Herausforderun-
gen in der Kriminalitätsbekämpfung in 
Hessen. Die fachliche und digitale Wei-
terentwicklung sowie die Modernisierung 
der Kriminalitätsbekämpfung ist das Ziel. 

Klare Kante der GdP: Ohne zusätzli-
ches Personal bei der Kriminalpolizei wer-
den wir die angestrebte effektive Krimi-
nalitätsbekämpfung nicht schaffen! 

In der Septembersitzung wurde im 
Hauptpersonalrat der Polizei ein neues 
Projekt „S 25“ angekündigt. In diesem 
sollen unter der Leitung von LPP Robert 
Schäfer und dem Polizeipräsidenten des 
PP Westhessen, Felix Paschek, schutz-
polizeiliche Herausforderungen und die 
Weiterentwicklung der hessischen Polizei 
nach der Polizeireform 2000 betrachtet 
werden. 

Wir werden als GdP auch hier nicht 
nachlassen, die längst überfälligen per-
sonellen Verstärkungen immer wieder 
einzufordern. Neue Revierzuschnitte in-
nerhalb bestehender Polizeipräsidien, Re-
vierzusammenlegungen und Veränderun-
gen in den Arbeitsabläufen (Schicht- und 
Wechselschichtdienst), bedürfen einer 
konsequenten Mitbestimmung der Perso-
nalräte. 

Eine „Neuorganisation im Bereich der 
Schutzpolizei“ kann nur dann erfolgreich 
wirken, wenn Erforderlichkeit und Nach-
vollziehbarkeit durch eine absolute Trans-
parenz bei unseren Beschäftigten auch 
ankommt. Hierzu eignen sich hervorra-
gend die Personalversammlungen in den 
Polizeibehörden.
Herzlich willkommen

Neue Polizei- und Kriminalkommissa-
re haben ihr Studium begonnen

An dieser Stelle begrüßen wir die im 
September eingestellten Kolleginnen und 
Kollegen! 411 Frauen und Männer fanden 
letztlich den Weg zu den Studienstand-
orten in Kassel, Gießen, Wiesbaden und 
Mühlheim am Main. 

Auch die GdP konnte im Verlauf der 
wieder gut organisierten Berufsvertre-
tungsstunden viele Kolleginnen und Kol-
legen begrüßen und in die GdP Familie 
aufnehmen. 

Seit Jahren werden dringend mehr Po-
lizistinnen und Polizisten auf der Straße 
benötigt. Die politischen Entscheidungen 
der Vergangenheit haben die Polizei in ih-
rem Arbeitsalltag längst eingeholt. 

Die Boomer-Generation geht in ihren 
wohlverdienten Ruhestand und reißt ein 
personelles Loch. 

Qualität des Studiums auf hohem Level
Das Studium stellt sehr hohe Anfor-

derungen an die angehenden Kolleginnen 
und Kollegen. 

Damit auch die Qualität des Studiums 
auf einem hohen Level bleibt, müssen im 
Dialog im Hauptpersonalrat der Polizei, 
und insbesondere im Austausch zwischen 
GdP und dem Präsidenten der HöMS, 
Walter Seubert, bestehende „Unwuchten“ 
schnell ausgeräumt werden. 

Die Aufgaben und Anforderungen an 
die Polizei wachsen stetig und gleichzei-
tig nimmt der öffentliche Fokus auf die 
Arbeit der Kolleginnen und Kollegen zu. 

Damit die Polizei im Wettbewerb um 
die besten Köpfe bestehen kann, ist es 
absolut notwendig, dass die Ausbildung 
höchsten Qualitätsstandards gerecht 
wird. Ausgewählte Konzepte, Verfahren 
und Instrumente in der Ausbildung dürfen 
nicht dem Rotstift zum Opfer fallen. 

Höheren Einstellungszahlen muss 
durch die Bereitstellung höherer Sach-
mittel Rechnung getragen werden. 

Auch diese Komponenten werden wir 
als Gewerkschaft der Polizei anlässlich 
der Haushaltsberatungen zum Landes-
haushalt 2025 einbringen!                      

Jens Mohrherr

Bi
ld

: G
dP

 H
es

se
n

Ausgerechnet, fällt mir beim Schrei-
ben dieser Zeilen sofort ein, ausgerechnet 
der „Corona-Jahrgang!“. Bereits letztes 

Jahr erfolgreich graduiert, hinterließen 
vier Kolleginnen und Kollegen aus dem 
ehemaligen Studienjahrgang P 2/20-MH 
an einem Freitag im Oktober einen blei-
benden Eindruck. 

Lange geplant, aber aufgrund der un-
terschiedlichen Dienste und verschiede-
ner Dienststellen geschuldet, trafen wir 
uns an alter Wirkungsstätte, an der HöMS 
in Mühlheim. 

Der Studienjahrgang war durch die 
Corona Pandemie sprichwörtlich ver-
dammt dazu, sich mit Videoschalten den 
Lehrstoff anzueignen. 

Gemeinsame Feier: Fehlanzeige. Ge-
meinsames Lernen: Fehlanzeige. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen des 
Studienjahrgangs: Habt herzlichen Dank 
für eure großzügige Spende von 800,00 
Euro an die Polizeistiftung. Es ist nicht 
selbstverständlich, dass ihr an diejenigen 
gedacht habt, die im Dienst Schweres er-
lebt haben. Wir, die Hessische Polizeistif-
tung, sagen Danke und sind beeindruckt 
von euren erworbenen Soft Skills! 

Bleibt gesund und kommt immer un-
verletzt aus euren Dienst nach Hause.    

Jens Mohrherr

MASTER ERWORBEN – SOFT SKILLS HINTERLASSEN EINDRUCK!
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rotatIonSerlaSS für den gehoBenen dIenSt  

In der Kollegenschaft wird der Erlass 
sehr intensiv und kontrovers diskutiert. 
Anlass, mit einem Kollegen des höheren 
Dienstes zu sprechen, der mehrfach in 
verschiedenen Bereichen der hess. Polizei 
geführt hat und somit Erfahrungen mit 
verpflichtender Rotation gemacht hat.   
Redaktion

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit ge-
nommen haben, mit uns über das Thema 
„Rotationserlass“ zu sprechen. Sie arbei-
ten nun seit einigen Jahren im höheren 
Dienst in verschiedenen Bereichen und 
haben Erfahrung mit Rotationen gesam-
melt. Im höheren Dienst ist dies bereits 
lange Praxis und gewünscht, oft sogar 
Voraussetzung, um weiterzukommen. 

Könnten Sie uns zunächst sagen, wie 
ihre Erfahrungen dazu sind und ob man 
daraus Rückschlüsse auf den neuen Ro-
tationserlass für den gehobenen Dienst 
ziehen kann?
Kollege

Gerne. Rotation hat einige positive Ge-
sichtspunkte. Man lernt die Polizei Hessen 
aus unterschiedlichen Blickwinkeln ken-
nen und bekommt so Verständnis für un-
terschiedliche Sichtweisen. So bleibt die 
Arbeit spannend und es wird eine gewisse 
„Betriebsblindheit“ vermieden. Auch die ei-
gene Flexibilität wird gesteigert.

Für mich liegt jedoch der größte Nach-
teil darin, dass man kaum die Möglichkeit 
hat, wirklich tief in eine Organisationsein-
heit einzutauchen. Man wechselt ständig 
die Positionen, lernt neue Aufgaben und 
Prozesse (die sich auch hessenweit stark 
voneinander unterscheiden und oft nicht 
übertragbar sind). Aber sobald man wirk-
lich anfängt, sich in einem Bereich wohl-
zufühlen und sich gut auskennt, wird man 
schon wieder versetzt. 

Das fühlt sich oft ineffizient an.

Redaktion
Würden Sie sagen, dass dies auch Aus-

wirkungen auf die Qualität der Arbeit hat?
Kollege

Absolut. Wenn man ständig wechselt, 
fehlt einem einfach die Zeit, sich richtig 
in komplexe Themen einzuarbeiten und 
die Menschen, die die tägliche Arbeit 
verrichten, wirklich kennenzulernen. Da-
durch macht man vielleicht mehr Fehler 
oder benötigt länger, um Lösungen zu fin-
den. Kolleginnen und Kollegen, die fest in 
einem Bereich arbeiten, haben oft tiefes 
Wissen und können Probleme schneller 
und besser lösen. 

Bei uns, mit der Rotation, geht viel 
dieses Spezialwissens verloren. Manch-
mal kann man aufgrund einer kurzen 
Verwendungszeit auch keine wirklichen 
Veränderungen durchführen.
Redaktion

Und wie ist es mit der Eingewöh-
nungszeit? Wie wirkt sich das auf Ihre 
Arbeit aus, wenn Sie eine neue Position 
einnehmen?
Kollege

Jede Rotation bringt natürlich eine 
gewisse Eingewöhnungszeit mit sich. Man 
muss neue Systeme, Prozesse und immer 
auch neue Teams kennenlernen. In dieser 
Zeit ist man nicht voll leistungsfähig, was 
auf Dauer auch für die Organisationsein-
heit nicht optimal ist. Man fühlt sich oft, 
als müsste man ständig von vorne anfan-
gen, anstatt wirklich produktiv zu sein. 

Manchmal gehen Wechsel so schnell, 
dass man kaum Zeit hat sich die Namen 
der Mitarbeiter zu merken.
Redaktion

Das klingt nach einer gewissen Frus-
tration. Was machen diese ständigen 
Wechsel emotional mit Ihnen und viel-
leicht auch mit den Kollegen?

Kollege
Ja, es ist frustrierend. Vor allem, weil 

man nie wirklich an einem Ort ankommen 
kann. Es gibt ständig Veränderungen, und 
das sorgt auch für Unsicherheit. 

Man fragt sich, wie lange man in der 
aktuellen Position bleiben wird, oder ob 
man sich überhaupt noch weiterentwi-
ckeln kann. Einige Kollegen haben sich 
schon beschwert, dass sie sich dadurch 
weniger wertgeschätzt fühlen – als ob sie 
nur „herumgeschoben“ werden. 

All das, um auf eine Beförderung hin-
zuarbeiten. Wenn man nicht mitmacht, 
gilt man als nicht kooperativ und ist raus. 

Das empfinden viele aus dem höheren 
Dienst als ungerecht, gerade wenn das 
Familienleben darunter leidet.
Redaktion

Gibt es auch Herausforderungen in 
der Zusammenarbeit, wenn ständig neue 
Kollegen hinzukommen oder abgehen?
Kollege

Ja, definitiv. Es dauert eine Weile, 
bis sich ein Team, z.B. ein Stab oder eine 
Führungsgruppe eingespielt hat. Wenn 
dann plötzlich jemand wechselt und ein 
neuer Kollege kommt, beginnt der Pro-
zess von vorne. Vertrauen und eine gute 
Zusammenarbeit brauchen Zeit, und das 
wird durch die ständige Rotation gestört. 
Manchmal hat man das Gefühl, dass das 
Team nie richtig zusammenwächst.
Redaktion

Welche Auswirkungen hat die Rotati-
on auf die Einarbeitung?
Kollege

Ja, das ist ein weiterer Punkt. Jede 
Rotation bedeutet auch, dass man wieder 
eingearbeitet werden muss. Das ist nicht 
nur für uns als Polizei Hessen zeitaufwen-
dig, sondern bindet zudem unfassbar viel 
Arbeitszeit. 

Der Erlass, der hessische Polizistinnen 
und Polizisten dazu verpflichtet, alle 
fünf Jahre die Dienststelle zu wech-
seln, soll in den kommenden Monaten 
überprüft werden. Innenminister Pos-
eck erklärte im Oktober gegenüber der 
DPA, dass es noch zu früh sei, um eine 
Bewertung des zum Februar in Kraft 
getretenen sogenannten Rotationser-
lasses vorzunehmen. Anfang 2025 sei 
geplant, den Erlass auf den Prüfstand 
zu stellen. 

 eIn InterVIew: kann man Von erfahrungen Im höheren dIenSt lernen?

//+++eIn BlIck Von Innen+++//
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//+++eIn BlIck Von Innen+++//

Und wenn man dann nur wenige Mo-
nate in der neuen Position bleibt, fühlt sich 
das an wie eine Verschwendung von Zeit.
Redaktion

Gibt es etwas, das Sie sich von der 
Landesregierung wünschen würden, um 
die möglichen negativen Auswirkungen 
eines Rotationserlasses zu verringern?
Kollege

Ich denke, die Rotation sollte besser 
geplant sein. Es sollte klarere Ziele geben, 
warum jemand rotiert und es sollte nicht 
zu häufig und pauschal passieren. 

Rotation um des Rotierens Willen 
ist nicht zweckmäßig. Wenn es möglich 
wäre, sollte man auch mehr die persönli-
chen Vorlieben der Kolleginnen und Kol-
legen berücksichtigen. 

Nicht jeder ist für ständige Verände-
rungen gemacht. Wenn man sich für den 
höheren Dienst entscheidet, weiß man ja 
auf was man sich einlässt. 

Aber ob der Rotationserlass für den ge-
hobenen Dienst sinnvoll ist, muss sich erst 
zeigen. Manche Kollegen wollen sich spe-
zialisieren und in ihrem Bereich bleiben. 

Das sollte auch respektiert werden. 
Wenn jemand nur für eine Sprosse auf 

der Karriereleiter etwas macht, kann das 
nicht effizient sein.
Redaktion

Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. 
Vielen Dank für Ihre offenen Worte und 
die Einblicke in Ihre Erfahrungen mit der 
Rotation in der hessischen Polizei.
Kollege

Gern geschehen.                                 
Interview gef.: Hüschenbett 
Interviewparter der Redaktion bekannt

rotatIon der BeSchäftIgten höherer dIenSt
 AUSZÜGE DER RICHTLINIEN ZUR FÖRDERUNG DER ROTATION DER BESCHäFTIGTEN

1. Einleitung
• Die Erfahrungen bieten den Beschäf-

tigten die Chance der beruflichen und 
persönlichen Weiterentwicklung durch 
Erwerb von Fachwissen und Verwal-
tungserfahrung sowie sozialer Kompe-
tenz.

• Sie fördern das Verständnis für die 
Aufgaben, Probleme und Bedürfnisse 
anderer Verwaltungen oder sonstiger 
Institutionen, auch im internationalen 
Bereich.

• Sie aktivieren die Fähigkeit, in größeren 
Zusammenhängen zu denken und zu 
handeln.

• Sie tragen dazu bei, verschiedene Füh-
rungs- und Arbeitstechniken zu erler-
nen und Erfahrungen in der Mitarbei-
terführung zu sammeln.

• Sie fördern eine bessere Kommunikati-
on und Zusammenarbeit.

2. Adressaten
Diese Richtlinien gelten grundsätzlich 

für alle voll- und teilzeitbeschäftigten 
Beamtinnen und Beamten des höheren 
Dienstes in der Landesverwaltung mit 
Ausnahme der politischen Beamtinnen 
und Beamten im Sinne des § 7 Hessisches 
Beamtengesetz. Für vergleichbare Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer finden 
sie entsprechende Anwendung.

Unabhängig davon sollte auch die 
Rotation von anderen Beschäftigten ge-
fördert werden. Die Entscheidung über 
die Einbeziehung weiterer Beschäftigten-
gruppen obliegt den Ressorts
3. Allgemeines zur Rotation

Rotation ist der gesteuerte Arbeits-
platz- und Aufgabenwechsel. Er ist für 
alle Beschäftigten sinnvoll, insbesondere 
für Führungskräfte. Von ihnen wird in be-
sonderem Maße erwartet, dass sie nicht 

nur die unmittelbar auf ihre eigene Be-
hörde bezogenen, sondern auch die über-
greifenden politischen, wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Dimensionen ihres 
Handelns sicher beurteilen und in zuneh-
menden Maße auch internationale As-
pekte in ihrer Beurteilung berücksichtigen 
können.

Die Adressatinnen und Adressaten 
sollen einen Dienstposten grundsätz-
lich nicht länger als sieben Jahre lang 
wahrnehmen, in den ersten zehn Jahren 
nach der Einstellung nicht länger als 
drei Jahre. 

Eine längere Verweildauer, die auf 
dienstliche Erforderlichkeiten zurückzu-
führen ist, ist zu dokumentieren und darf 
nicht zuungunsten der Betroffenen be-
wertet werden.

Die Übernahme einer höheren Füh-
rungsfunktion setzt nachgewiesene 
Mobilität voraus. Eine höhere Füh-
rungsfunktion liegt zum Beispiel vor bei 
Behördenleiterinnen und -leitern, Abtei-
lungsleiterinnen und -leitern von Mit-
tel-, Ober- und den obersten Landesbe-
hörden, Referatsleiterinnen und -leitern 
der obersten Landesbehörden sowie allen 
sonstigen Positionen, soweit sie mit Be-
förderungen oder Einweisungen ab Besol-
dungsgruppe A 16 verbunden sind. Dies 
gilt entsprechend für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, die ein über das Ta-
bellenentgelt der Entgeltgruppe 15 TV-H 
hinausgehendes regelmäßiges Entgelt er-
halten.
4. Rotation als Voraussetzung für den be-
ruflichen Aufstieg

Die Besetzung (Neubesetzung oder 
Beförderungen) von höheren Führungs-
funktionen ist grundsätzlich vom Nach-
weis einer Beschäftigung in mindestens 

vier verschiedenen Arbeitsbereichen auf 
zwei unterschiedlichen Ebenen abhän-
gig. Im Polizeivollzugsbereich kann auf 
den Nachweis einer Beschäftigung auf 
der zweiten Ebene verzichtet werden.

Die Voraussetzungen müssen grund-
sätzlich zum Zeitpunkt der Beförderung 
beziehungsweise der Übertragung der 
höherwertigen Tätigkeit (Höhergruppie-
rungszeitpunkt) vorliegen.
4.5 Dauer und Rückkehr nach Rotation

Die Tätigkeit soll grundsätzlich ein Jahr 
ausgeübt werden, mindestens aber sechs 
Monate. Für höhere Führungsfunktionen 
im nachgeordneten Bereich ist eine min-
destens sechsmonatige Tätigkeit in einer 
obersten Landesbehörde Voraussetzung. 

Im Polizeivollzugsbereich ist eine 
mindestens viermonatige Tätigkeit in der 
obersten Polizeibehörde Voraussetzung.

Grundsätzlich ist nach Beendigung 
der befristeten Rotation die Rückkehr auf 
die ehemalige Stelle vorgesehen. 
5. Ausnahmeentscheidungen

Über Ausnahmen von der Rotation 
als Voraussetzung für den beruflichen 
Aufstieg nach Ziffer 4 entscheidet das 
Kabinett. Soweit Personalentscheidun-
gen nicht dem Kabinett obliegen, prüfen 
das Ministerium des Innern und für Sport 
und das Ministerium der Finanzen die 
Personalmaßnahme und widersprechen 
gegebenenfalls der Beförderung bezie-
hungsweise der Einweisung, wenn die zu 
befördernden Beamtinnen und Beamten 
nicht über die vorstehenden Mindestan-
forderungen in unterschiedlichen Arbeits-
bereichen verfügen.

Dem Leser sei es überlassen, das alles 
in der eigenen Behörde einmal zu prüfen. 

Es ist bestimmt interessant.                        
Peter Wittig
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Die Personalrotation, auch als Job-
Rotation bekannt, ist eine organisa-
torische Praxis, bei der Mitarbeiter 
regelmäßig zwischen verschiedenen 
Positionen oder Aufgabenbereichen 
wechseln. Diese Methode wird in vie-
len Branchen angewandt, um die be-
rufliche Entwicklung der Mitarbeiter 
zu fördern und organisatorische Ziele 
zu unterstützen. Bei der Polizei, einer 
Institution, die sich ständig neuen He-
rausforderungen stellen muss, kann die 
Personalrotation besonders wertvoll, 
aber auch problematisch sein.

 WAS MOTIVIERT DIE POLITISCHE POLIZEIFÜHRUNG ZU DIRIGISTISCHEN VORGABEN

//+++eIn BlIck Von auSSen+++//

perSonalrotatIon - eIn BlIck Von „drauSSen“

Ich habe mich mein gesamtes dienst-
liches Leben mit solchen Diskussionen 
befassen müssen. Immer wieder scheinen 
Menschen in der obersten Polizeiführung 
sich Gedanken darüber zu machen, wie 
man Personal einsetzt und wo dies statt-
findet. Weshalb eigentlich?

In den Argumenten, die sich immer 
wieder erneuern, stand eines stets im Zen-
trum, nämlich die „Verwendungsbreite“.

Mit einem gewissen Abstand  vom 
aktiven Berufsleben möchte ich die Dis-
kussionen neu aufgreifen und mich daran 
beteiligen. Nicht intensiv in den neuen 
Regularien in einem aktuellen „Rotations-
Erlass“, sondern eher mit dem Blick auf 
die Rahmenbedinungen. 

Eines darf hierbei ohne jeglichen 
Zweifel nicht verloren gehen, das sind die 
Auswirkungen auf die Betroffenen, also 
unsere Kolleginnen und Kollegen.

„Was will er denn nun noch? Er hat 
doch nicht mehr den Blick in die aktuelle 
Situation und die Erfordernisse der Poli-
zei“, so werden mache möglicherweise 
unken.

Doch, hat er, und zwar mehr, als man-
cher denken mag. Dazu kommt, dass ein 
Bild sich mit ein wenig Abstand mögli-
cherweise verändert und neue Argumente 
in den Diskurs eingebracht werden.
Um was geht es eigentich?

Einmal wieder entstand eine (politi-
sche) Diskussion über den Personaleinsatz 
unserer Beschäftigten.

Als Auswirkungen von NSU 2.0 und 
den aufgeflogenen „Polizei-Chats“ mit 
rechter Gesinnung, um es verkürzt darzu-
stellen, gab es eine Gruppe von Menschen, 
die sich mit der Gesamtthematik befass-
ten. Sie nennt sich „Expertenkommission“.

Neben vielen bereits umgesetzten 
Empfehlungen dieser Kommission be-
fasste sie sich auch in einem Teil mit dem 
Personaleinsatz und möglichen Auswir-
kungen von Rotationen.

Offensichtlich wurde intensiv darüber 
diskutiert, ob es nicht sinnvoll wäre, dass 
Beschäftigte sich durch eine langfristige 
Zugehörigkeit zu einer Dienststelle anfäl-
liger zeigen, „aus der Reihe zu tanzen“.

Es wurde schließlich die Empfehlung 
ausgesprochen, Personal nicht für eine 
längere Zeit auf der gleichen Dienststelle 
zu belassen.

Man kann sich nun dieser Meinung 
anschließen, oder sie strikt oder nur in 
Teilen ablehnen.

Die konsequente Umsetzung von Maß-
nahmen, die nun durch den „Rotations-
Erlass“ offensichtlich vorgegeben werden, 
bedürfen jedoch einen genaueren Blick auf 
die Auswirkungen, positiv wie negativ.

Auch mit meinem bereits beschriebe-
nen zeitlichen Abstand und aus der Pen-
sion heraus, darf ich mir anmaßen, einen 
tiefen Blick in die vergangenen Jahrzehn-
te werfen und bewerten zu können.
Welche Motivation hat die Führung?

Was ist die Motivation unserer (poli-
tischen) Polizeiführung, dies nun so strikt 
regulieren zu wollen? 

Ist es die Fürsorge für die Kolleginnen 
und Kollegen, oder eher doch ein gewis-
ser politischer Druck, nach den schlimmen 
Vorkommnissen in der hessischen Polizei?

Ich denke, das Letztere trifft eher zu.
Es wäre geradezu fatal, wenn die Po-

lizeiführung einräumen müsste, in den 
vergangenen Jahrzehnten solche Strö-
mungen innerhalb der Polizeifamilie nicht 
erkannt zu haben.

Fehlerkultur, so heißt dies doch heu-
te, würde schließlich bedeuten, dass man 
Fehler eingestehen muss und etwas dar-
aus lernt. 

Nein, ich meine erkennen zu können, 
dass es „einfacher“ ist, auf die „Schuldi-
gen“ zu zeigen, dies zu verallgemeinern 
und dadurch alle Polizistinnen und Po-
lizisten mit einem Generalverdacht zu 
überziehen.

Wenn ich damit nur ansatzweise rich-
tig liege, ist es beschämend, wenn die 
politischen Entscheidungsträger nun eine 
Empfehlung der Expertenkommission als 
bindend empfinden und strikte Maßnah-
men umsetzen, auf dir wir nachfolgend 
etwas tiefer blicken sollten.
Auswirkungen in der Praxis

Ich möchte mich dem Thema mit den 
Argumenten nähern, die es dringend er-
forderlich machen, eben gerade nicht 
blind einer politischen Kommission zu 
folgen, sondern die Auswirkungen solcher 
Entscheidungen auch zu bedenken.

Beleuchten wir doch einmal die Vor-
teile und Nachteile dieser Personalrota-
tion. Wie bereits eingangs beschrieben, 
nicht im inhaltlichen Blick in die neuen 
Regeln, sondern vom Grundsatz her. 

Am Beispiel von Streifenpolizisten 
und Führungskräften möchte ich versu-
chen darzustellen, wie diese Praxis die 
Polizei als Ganzes beeinflussen kann.
Vorteile einer Personalrotation
Streifenpolizisten
Erweiterung der Fähigkeiten und Kennt-
nisse 

Durch den Wechsel in verschiedene 
Aufgabenbereiche erhalten die Kollegin-
nen und Kollegen im Streifendienst die 
Möglichkeit, neue Fähigkeiten zu erler-

RotationseRlass im gehobenen Dienst
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nen und ihre bestehenden Kenntnisse zu 
vertiefen. Ein Polizist, der beispielsweise 
zunächst im Verkehrsdienst arbeitet und 
später in die Drogenfahndung wechselt, 
sammelt wertvolle Erfahrungen in beiden 
Bereichen. Dies erhöht die Vielseitigkeit 
und Einsatzmöglichkeiten der Beamten.
Vorbeugung von gewisser Routine und 
Monotonie 

Polizeiarbeit kann, trotz ihrer span-
nenden und herausfordernden Aspekte, 
mit der Zeit monoton werden. 

Eine regelmäßige Veränderung der 
Aufgaben und Verantwortungsbereiche 
kann diese Monotonie durchbrechen und 
die Arbeit interessanter gestalten. Dies 
kann zur Steigerung der Motivation und 
Arbeitszufriedenheit beitragen und Burn-
out vorbeugen.
Verbesserung der Teamarbeit und Netz-
werke 

Wenn Polizisten in verschiedenen 
Abteilungen und Teams arbeiten, erwei-
tern sie ihre beruflichen Netzwerke. Dies 
fördert den Austausch von Wissen und 
Erfahrungen innerhalb der Polizei und 
stärkt die Zusammenarbeit zwischen ver-
schiedenen Einheiten. 

Ein gut vernetzter Polizeiapparat kann 
effektiver und effizienter auf komplexe 
Herausforderungen reagieren.
Förderung der persönlichen und berufli-
chen Entwicklung 

Personalrotation bietet Polizisten die 
Möglichkeit, ihre Karriere aktiv zu gestal-
ten. Durch die Übernahme unterschied-
licher Aufgaben können sie ihre Stärken 
und Interessen besser erkennen und sich 
auf spezielle Bereiche konzentrieren, die 
sie besonders interessieren oder in denen 
sie besonders talentiert sind.

Hierfür gibt es seit vielen Jahren die 
mehr oder weniger anerkannten Instru-
mente von Personalentwicklungskonzep-
ten (PEK).

Auch hier gibt es noch immer sehr 
kontroverse Diskussionen und völlig un-
terschiedliche Ansätze in allen Präsidien 
und Behörden.
Nachteile einer Personalrotation
Streifenpolizisten
Einarbeitungszeit und Lernkurve 

Jeder Wechsel in eine neue Position 
auf einer anderen Dienststelle erfordert 
eine gewisse Einarbeitungszeit. 

Polizisten müssen sich mit neuen Auf-
gaben, Kolleginnen und Kollegen und in-
ternen Abläufen vertraut machen. 

Dies kann vorübergehend die Effizienz 
und Effektivität mindern und erfordert 
zusätzliche Ressourcen für Schulungen 
und Trainings.

Fehlende Kontinuität und Verlässlichkeit
Regelmäßige Wechsel können die 

Kontinuität in der Polizeiarbeit beein-
trächtigen, insbesondere bei langfristigen 
Ermittlungen und Projekten. 

Polizisten, die mitten in einem kom-
plexen Fall umgesetzt oder versetzt wer-
den, hinterlassen Lücken, die von ihren 
Nachfolgern erst wieder geschlossen wer-
den müssen.
Potenzielle Unzufriedenheit und Wider-
stand gegen Veränderungen 

Nicht alle Polizisten sind offen für häu-
fige Wechsel. Einige bevorzugen Stabilität 
und können die regelmäßigen Veränderun-
gen als belastend und störend empfinden. 
Dies kann zu Unzufriedenheit und einem 
Rückgang der Arbeitsmoral führen.
Verlust von spezifischem Fachwissen 

Polizisten, die häufig rotieren, kön-
nen Schwierigkeiten haben, tiefgehende 
Expertise in einem speziellen Bereich zu 
entwickeln. 

Dies kann besonders problematisch 
sein in Bereichen, die spezialisierte Kennt-
nisse und Fähigkeiten erfordern, wie bei-
spielsweise Tätigkeiten bei der Kriminal-
polizei oder auf Spezialdienststellen.

Selbst Revier ist nicht gleich Revier.

Vorteile einer Personalrotation
Führungskräfte
Vielfältige Führungserfahrung

 Führungskräfte, die in verschiedenen 
Einheiten und Bereichen der Polizei tätig 
waren, verfügen über eine breite Palette 
an Erfahrungen und Kenntnissen. Dies be-
fähigt sie, flexibel und effektiv auf unter-
schiedliche Herausforderungen zu reagie-
ren und verschiedene Führungstechniken 
anzuwenden, je nach Bedarf der jeweili-
gen Situation. Verwendungsbreite ist hier 
wirkungsvoller als Verwendungstiefe.

Durch das Kennenlernen von verschie-
denen Dienststellen kann auch einer et-
waigen Lageführung Rechnung getragen 
werden. 
Förderung von Innovationen und neuen 
Perspektiven 

Durch den regelmäßigen Wechsel von 
Führungskräften entstehen neue Impulse 
und Perspektiven innerhalb der Organisa-
tion. Führungskräfte bringen frische Ide-
en und Ansätze in ihre neuen Positionen 
ein, was zur Implementierung innovativer 
Strategien und zur kontinuierlichen Ver-
besserung der Polizeiarbeit beiträgt.

Jedoch darf es nicht übertrieben wer-
den, denn ständige Nerungen ohne Not 
lähmen die Dienststelle. Nicht alles muss 
neu erfunden werden, gewachsene Struk-
turen müssen nicht erneuert werden.

Entwicklung und Identifikation von 
Führungstalenten 

Die Rotation ermöglicht es, potenzielle 
Führungstalente frühzeitig zu identifizie-
ren und zu fördern. Nachwuchsführungs-
kräfte können in verschiedenen Rollen 
ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und 
sich auf zukünftige Führungsaufgaben 
vorbereiten. Dies sichert eine nachhaltige 
Führungsnachfolge innerhalb der Polizei.

Bereits bestehende Rotationsver-
pflichtungen, gerade im höheren Dienst, 
müssen in der hessischen Polizei auch 
konsequent umgesetzt werden.

Dies sind sozusagen die Personal-
entwicklungskonzepte für den höheren 
Dienst.
Stärkung der organisatorischen Flexibi-
lität

Führungskräfte, die an unterschiedli-
che Rollen und Aufgaben gewöhnt sind, 
tragen zur Flexibilität der Organisation bei. 

In Krisensituationen, Einsatzlagen, 
oder bei personellen Engpässen können sie 
schnell und effektiv in verschiedenen Be-
reichen eingesetzt werden, um die Konti-
nuität der Polizeiarbeit zu gewährleisten.

Ein „ins kalte Wasser werfen“ muss 
gerade im Führungsbereich vermeiden 
werden. Denn Fehlentscheidungen kön-
nen schwerwiegende Folgen haben.

Nachteile einer Personalrotation
Führungskräfte
Verlust von spezialisierter Expertise

ähnlich wie bei den Streifenpolizisten 
kann auch bei Führungskräften der häufi-
ge Wechsel zu einem Verlust an speziali-
siertem Wissen führen. 

Führungskräfte, egal auf welcher Ebe-
ne, die nur kurz in einer Position bleiben, 
haben möglicherweise nicht die Gelegen-
heit, sich tiefgehend in spezifische The-
men einzuarbeiten. Dies betrifft einen 
DGL gleich wie eine Direktionsleitung.
Herausforderungen bei der langfristigen 
Planung

Führungskräfte, die regelmäßig ro-
tieren, haben oft nur begrenzte Zeit, um 
langfristige Strategien zu entwickeln und 
umzusetzen. 

Dies kann die nachhaltige Entwicklung 
von Projekten und Initiativen beeinträch-
tigen und zu kurzfristigem Denken führen. 

Wenn ein Direktions- oder Dienststel-
lenleiter nur kurze Zeit und möglicher-
weise gegen seinen Willen da ist, schwin-
det die Identifikation mit der Position. 
Anpassungsstress und Belastung durch 
ständige Veränderungen
Die ständige Anpassung an neue Teams, 
Aufgaben und Verantwortungsbereiche 
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kann für Führungskräfte stressig und be-
lastend sein. Dies kann ihre Fähigkeit, ef-
fektiv zu führen und Entscheidungen zu 
treffen, beeinträchtigen.
Risiko der Unzufriedenheit im Team

Häufige Führungswechsel können 
auch Unruhe und Unsicherheit in den 
Teams und bei den Kolleginnen und Kolle-
gen hervorrufen. Mitarbeiter müssen sich 
ständig auf neue Führungskräfte einstel-
len, was zu Unzufriedenheit und einem 
Rückgang der Teamdynamik führen kann.

Je länger eine Führungskraft auf einer 
Dienststelle ist, unmso mehr kann er oder 
sie sich beweisen.
Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Ein weiterer, besonders bedeutender 
Aspekt, der bei einer Personalrotation in-
nerhalb der Polizei berücksichtigt werden 
muss, ist die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. 

Gerade in unserem Beruf, der so for-
dernd und zeitintensiv ist, spielt die Ba-
lance zwischen beruflichen und privaten 
Verpflichtungen eine zentrale Rolle.

Es darf nicht sein, dass die Familie 
ausschließlich „um den Dienst herum“ or-
ganisiert und gelebt werden kann. 

Dies ist jedoch sehr oft in der hes-
sischen Polizei der Fall. Ein besonderes 
Augenmerk darauf ist bei den Führungs-
kräften erforderlich, sie beeinflussen dies 
sehr stark.

Auch hier ist es leider keine Seltenheit, 
dass dies nicht gelingt, oder gar überhaupt 
keine Rücksicht genommen wird. 

Sprüche wie „Augen auf bei der Be-
rufswahl“ führen zur Resignation und 
Vertrauensverlust in die Vorgesetzten.
Belastung durch häufige Standort- und 
Dienststellenwechsel

Für Polizisten mit Familien kann die 
Personalrotation eine erhebliche Belas-
tung darstellen. 

Häufige Standortwechsel bedeuten 
oft, dass die gesamte Familie umziehen 
muss, was insbesondere für Kinder, die 
sich immer wieder in neuen Schulen und 
sozialen Umfeldern zurechtfinden müs-
sen, eine Herausforderung ist. 

Dies kann zu familiären Spannungen 
und Belastungen führen, die die Arbeits-
zufriedenheit und -leistung negativ be-
einflussen.

Sehr häufig finden wir auch die soge-
nannten Polizeifamilien, bei denen beide 
Elternteile sich für diesen Beruf entschie-
den haben. Verlässliche Strukturen und 
Dienste sind hier zwingend, um der Fami-
lie überhaupt gerecht zu werden.

Oft ein aussichtloser Kampf, der zu vie-
len unnötigen Diskussionen vor Ort führt.

Eingeschränkte Planbarkeit des Famili-
enlebens

Die Unvorhersehbarkeit und Regel-
mäßigkeit der Um- oder Versetzungen 
erschweren es unseren betroffenen Kolle-
ginnen und Kollegen, langfristige Famili-
enpläne zu schmieden. 

Die Unsicherheit darüber, wie lange 
man an einem Ort bleiben wird, kann zu 
Stress und Unzufriedenheit innerhalb der 
Familie führen.

Planbare Schichtumläufe oder das ge-
plante „Wochenendfrei“ bei den Einsatz-
einheiten existieren heute lediglich auf 
dem Papier. 

Es ist an der Tagesordnung, dass re-
gelmäßig für Personalersatz in Dienst-
gruppen, Einheiten, oder in den Kommis-
sariaten und Ermittlungsgruppen gesorgt 
werden muss.

Dies stößt bei Familien aufgrund der 
Kurzfristigkeit zu erheblichen Problemen.
Unterstützungssysteme und private 
Netzwerke 

Polizisten, die regelmäßig rotieren 
(müssen), müssen ihre sozialen und fa-
miliären Netzwerke immer wieder neu 
aufbauen. Freundschaften können nicht 
wachsen, wenn man sich ständig neue 
suchen muss.

Das Fehlen eines stabilen Unterstüt-
zungsnetzes vor Ort kann insbesondere 
in Krisenzeiten belastend sein und die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf er-
schweren.
Polizeidienst und Freizeit

Die Notwendigkeit, sich ständig in 
neue Aufgaben einzuarbeiten, kann die 
Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit ver-
wischen. 

Dies kann dazu führen, dass Polizisten 
weniger Zeit für ihre Familien haben und 
sich weniger erholen können, was lang-
fristig zu einem erhöhten Risiko für Burn-
out und andere gesundheitliche Probleme 
führt. 

Unterstützende und finanzierte 
dienstliche Vorsorgekuren und andere 
ausgleichende Maßnahmen wären drin-
gend erforderlich.
Fazit

Die Personalrotation bei der hessi-
schen Polizei bietet sowohl beispielhaft 
für Streifenpolizisten als auch für Füh-
rungskräfte zahlreiche Vorteile, darunter 
die Erweiterung von Fähigkeiten, die Vor-
beugung von Routine und die Förderung 
von Innovationen. 

Sie unterstützt die berufliche Entwick-
lung und fördert eine flexible und dynami-
sche Organisation. Gleichzeitig bringt sie 
jedoch erhebliche Herausforderungen und 

potenzielle Nachteile mit sich, die nicht 
unterschätzt werden dürfen.

Eine der größten Herausforderungen 
ist die Notwendigkeit von Einarbeitungs-
zeit, die bei jedem Wechsel anfällt und vo-
rübergehend die Effizienz und Effektivität 
der Polizeiarbeit beeinträchtigen kann. 

Dieser Aspekt kann besonders prob-
lematisch sein in kritischen Einsatzberei-
chen, wo schnelle und präzise Reaktionen 
erforderlich sind. Zudem kann die häufige 
Rotation die Kontinuität bei langfristigen 
Ermittlungen und Projekten stören, was 
die erfolgreiche Lösung komplexer Fälle 
gefährden kann.

Ein weiterer kritischer Punkt ist die 
mögliche Unzufriedenheit und der Wi-
derstand gegen Veränderung innerhalb 
der Belegschaft. Nicht alle Polizisten und 
Führungskräfte sind offen für regelmäßi-
ge Wechsel. Einige bevorzugen Stabilität 
und Beständigkeit, um sich in ihren Auf-
gaben voll entfalten zu können. 

Die Personalrotation kann auch zu ei-
nem Verlust von spezialisiertem Fachwis-
sen führen. Sowohl Streifenpolizisten als 
auch Führungskräfte, die häufig rotieren, 
haben möglicherweise nicht die Mög-
lichkeit, sich tiefgehend in spezifische 
Themen einzuarbeiten. In hochspeziali-
sierten Bereichen wie beispielsweise der 
Cyberkriminalität oder der Kriminaltech-
nik kann dies die Effektivität und Qualität 
der Arbeit beeinträchtigen.

Die ständige Anpassung an neue Auf-
gaben und Teams kann zudem eine erheb-
liche Belastung darstellen. Führungskräfte, 
die sich ständig auf neue Herausforderun-
gen einstellen müssen, könnten überfor-
dert werden, was ihre Fähigkeit, effektiv zu 
führen und strategische Entscheidungen 
zu treffen, einschränken könnte. 

Ein besonders wichtiger Aspekt ist die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die 
häufigen Standortwechsel und die da-
mit verbundene Unsicherheit können für 
Polizisten und ihre Familien eine erheb-
liche Belastung darstellen. Dies kann zu 
familiären Spannungen, eingeschränkter 
Planbarkeit des Familienlebens und dem 
Verlust wichtiger Unterstützungssysteme 
führen. 

Eine Vorgabe von Personalrotation, 
wie im „Rotations-Erlass“  beschrieben, 
erfordert daher eine sorgfältige Planung 
und eine unterstützende Organisations-
kultur. Es ist wichtig, dass die Polizei 
Maßnahmen ergreift, um die negativen 
Auswirkungen zu minimieren. 

Es ist und bleibt aus meiner Sicht ein 
zweischneidiges Schwert.                       

Peter Wittig
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StartBahn 18 weSt - keIn VergeSSen

I. Ein kursorischer Rückblick
Anfang der 1960er Jahre entwickelte 

die Flughafen Aktiengesellschaft (FAG), 
heute Fraport genannt, die Idee, ihren 
Flughafen, der bis heute aufgrund seiner 
existenten Ost-West-Start- und Lande-
bahnen herausragt, durch eine zusätzli-
che neue Startbahn zu ergänzen. 

Diese sollte westlich der bestehenden 
Runways in einer Länge von 4000 Metern 
in südlicher Richtung eingerichtet werden 
und wurde (siehe Luftbildaufnahme). 

Damit verfolgte die FAG die Absicht, 
die Leistungsfähigkeit des Flughafens 
mit Blick auf die erwartete Zunahme der 
Startbewegungen verbessern zu können. 

Ihr Vorhaben erforderte den Erwerb 
und die Rodung des südwestlich der bis-
herigen Ost-West-Rollbahnen gelegenen 
Waldgeländes; dort sollte die sog. „Start-
bahn 18 West“ (SBW) eingerichtet werden. 

Die Vorstellungen des Flughafenbe-
treibers stießen nicht auf das Wohlwollen 
der Bürgerinnen und Bürger der südlich 
gelegenen Kommunen, insbesondere der 
Bewohner der Stadt Mörfelden-Walldorf. 
Sie mussten damit rechnen, dass sie durch 
den Lärm der dort startenden Flugzeuge 
massiv gestört würden. 

Ihrem Unmut machten sie im Rah-
men friedlicher Demonstrationen Luft 
– geschützt durch das Grundrecht auf 
Versammlungen (Art. 8 GG). Wer jedoch 

glaubte, dass es bei dieser Form erlaub-
ter kollektiver Meinungsäußerung bleiben 
würde, sah sich alsbald getäuscht. 

Denn das bürgerliche Aufbegehren 
machten sich alsbald autonome, militan-
te Gruppen zu nutze. Deren Aktivitäten 
blieben nicht gewaltfrei. Sei es, dass sie 
im Vorfeld der Erschließung und Rodung 
des betroffenen Waldstückes dort Bäume 
besetzten und hier ihr sog. „Hüttendorf“ 
errichteten, das die Polizei alsbald mit 
großem Aufwand und unter Inkaufnahme 
körperlicher Auseinandersetzungen mit 
den Besetzern räumen musste. 

Darüber hinaus entschlossen sich die 
Gegner des Ausbauvorhabens zu Durch-
führung etlicher Demonstrationen am 
sog. Startbahngelände und rund um den 
Flughafen – mit allen negativen Folgen 
für die dortige Verkehrsabwicklung.

Am 14. November 1981 versammel-
ten sich in Wiesbaden mehr als 120.000 
Menschen zu einer Protest-Kundgebung 
gegen die Startbahn-Pläne – initiiert 
durch den Frankfurter Magistratsdirektor 
Alexander Schubart. 

Er rief die Demonstrationsteilnehmer 
für den nächsten Tag zu einer sog.  „Be-
sichtigung“ des Flughafens auf. In dessen 
Folge fand sich eine große „bunte Schar“ 
von Ausbaugegnern ein, die über viele 
Stunden den Verkehr auf der vorbeifüh-
renden Autobahn behinderte und etliche 

Zu- und Abfahrten zum Flughafentermi-
nal sowie dessen Zugänge blockierte. 

A. Schubart erntete dafür eine zur 
Bewährung ausgesetzte zweijährige Frei-
heitsstrafe wegen Landfriedensbruch und 
Nötigung der Landesregierung (§§ 105, 
125 und 240 StGB) und des Aufrufs zur 
Gewalt. Im Revisionsverfahren wurde je-
doch der Vorwurf der Nötigung von Ver-
fassungsorganen fallen gelassen. 

Seiner Suspendierung vom Dienst 
konnte er jedoch nicht entgehen.
Rodung der Waldflächen

1980/81 begann der Bau der Start-
bahn West mit der vorherigen Rodung 
des betroffenen Waldgeländes und der 
Umschließung des Areals durch die Er-
richtung eines Zaunes aus Beton-Stahl-
Pfeilern. 

Damit sollte den auf Krawall und Ge-
waltausübung ausgerichteten Gruppen 
jegliche Möglichkeiten genommen wer-
den, auf das Baugelände vorzudringen, 
dort die Arbeiten zu stören und die Bau-
arbeiter sowie die eingesetzten Polizei-
kräfte zu attackieren.

Am 12. April 1984 wurde die Roll-
bahn der sog. Startbahn West (SBW) mit 
dem Start einer Lufthansa-Maschine zum 
Flug nach Paris eingeweiht und für den 
Folgebetrieb freigegeben. Wer seinerzeit 
annahm, dass damit die Aktivitäten der 

Die Auseinandersetzungen anlässlich 
des Baus und nach der Inbetriebnah-
me der Startbahn West des Frankfurter 
Flughafens vor 40 Jahren incl. einer kri-
tischen Betrachtung des Urteils gegen 
den Täter, der nach der Tötung zweier 
Polizeibeamten wegen Totschlags und 
nicht wegen Mordes verurteilt wurde. 
Der Autor, ehemaliger Polizeipräsident 
in Offenbach, beleuchtet sowohl die 
Ereignisse vor 40 Jahren, als auch die 
durchaus zu kritisierende Rechtsspre-
chung des OLG und des BGH. 

 eIne krItISche Betrachtung mIt 40 jahren aBStand nach InBetrIeBnahme
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gewaltbereiten Störergruppen enden, sah 
sich alsbald getäuscht. 

Von diesem Tag an unterlag die Frank-
furter Polizei intensiven sicherheitsmäßi-
gen Herausforderungen, denen sie nur 
durch die Heranziehung weiterer Kräfte 
des Landes, rekrutiert aus der Hessischen 
Bereitschaftspolizei, den Präsidien und 
unterstützt von weiteren Einheiten des 
Bundes gerecht werden konnte. 

Ihr Schutzauftrag gebot es, wann 
immer erforderlich, alles zu unterneh-
men, um den militanten Gruppen jegliche 
Chancen zu nehmen, die Umzäunung der 
Startbahn zu überwinden, dort einzudrin-
gen und den aufgenommenen Flugver-
kehr zu unterbinden. 

Zugleich oblag es ihnen, alles zu un-
ternehmen, um sich der von den Gewalt-
tätern ausgehenden Angriffe zu erwehren, 
die sich nicht scheuten, die Einsatzkräfte 
mit gefährlichen Gegenständen zu be-
werfen und per Präzisionsschleudern mit 
Stahlkugeln zu beschießen.

Der Einweihung der SBW folgten an 
den Wochenenden stets die sog. „Sonn-
tagsspaziergänge“, die zur außerhalb des 
Startbahngeländes liegenden sog. „Süd-
ostecke“ führten. 

Dort versammelte sich zum Auftakt 
regelmäßig eine Schar friedlicher Bür-
gerinnen und Bürger aus der Region zu-
nächst zu einem Small-Talk und schließ-
lich zum Verzehr ihres mitgebrachten 
Essens und der dazugehörigen Getränke. 

Leider blieb es nicht bei dieser grund-
sätzlich friedlichen Zusammenkunft. 
Denn dagegen stand die autonome, ge-
waltbereite Klientel. Sie nutzte die ihnen 
gebotene Gelegenheit regelmäßig dazu, 
sich außerhalb der umzäunten Startbahn 
im Waldumfeld zu verstecken und dort 
ihre geplanten Attacken auszuhecken und 
auszuüben. 
Der 2. November 1987

Jene „Rituale“, spielten sich auch am 
2. November 1987 ab. An einem Tag, an 
dem mir dieses Mal nicht – wie an den 
vorangegangenen Sonntagen zuvor – die 
polizeiliche Einsatzleitung übertragen 
worden war. Stattdessen folgte ich der 
Aufforderung des damaligen Polizeipräsi-

denten, der mich gebeten hatte, an die-
sem Tage vor Ort präsent zu sein, um dem 
als Einsatzleiter beauftragten Kollegen 
– wann immer erforderlich - mit meinen 
Erfahrungen und Erkenntnissen aus den 
vorangegangenen Treffen zur Seite zu 
stehen. 

Und dann ereignete sich etwas, was 
bis dato niemand vorausahnen konnte 
und erwartet hatte: der gezielte Beschuss 
eingesetzter Polizeibeamten, die durch 
ihre weißen Einsatzhelme in dem der 
Startbahn West vorgelagerten Wiesenge-
lände auffielen und für die Täter ein greif-
bares Ziel darstellten. 
14 Schüsse peitschten über das Gelände

14 abgegebene Schüsse verletzten 
etliche Kollegen. Am schwersten traf es 
den 43-jährigen Hundertschaftsführer, 
Polizeihauptkommissar Klaus Eichhöfer, 
der sich mit Blick auf die ihm unterstell-
ten Einsatzkräfte außerhalb der südlichen 
Umfriedung der Startbahn, am Beginn 
des dortigen Wiesengeländes positioniert 
hatte. 

Nach dem Ergebnis der späteren Er-
mittlungen hatte der Tatschütze den 
Schuss aus einer Distanz von 519 Metern 
aus einem Waldstück nahe des weiter 
südlich gelegenen Gundbachs abgegeben. 
Dort hatte er sich im Kreise seiner Mitstrei-
ter versteckt und auf seine Tat vorbereitet. 

Das Schicksal von K. Eichhöfer blieb 
auch dem 23-jährigen Kollegen Torsten 
Schwalm nicht erspart. Er wurde eben-
falls von einem Schuss getroffen, der ihn 
an vorgerückter Stelle im Wiesengrund 
in einem Abstand von 83 Metern vom 
Schützen traf. 

Beide, der 43-jährige Polizeihaupt-
kommissar K. Eichhöfer und der junge 
Kollege T. Schwalm, trafen die Geschosse 
im Unterbauch, zerfetzten ihre Schlag-
adern und verursachten damit ihren Tod. 

Der Täter hatte sich für die Schüsse 
den Besitz einer Polizeipistole zunutze 
gemacht, die einem Kriminalbeamten ein 
Jahr zuvor anlässlich einer gewalttätig 
verlaufenen Demonstration in Hanau ge-
raubt worden war. 

Nach den tödlichen Attacken wurden 
im Umfeld des Flughafens eilends breit 
angelegte Fahndungsmaßnahmen mit 
dem Ziel eingeleitet, der/dem Tatverdäch-
tigen habhaft zu werden. Diesen Aktivitä-
ten war leider kein Erfolg beschert. 

Parallel dazu standen vor allem die 
Bemühungen, das Leben der beschos-
senen Kollegen zu retten. Dazu gehörte 
der verzugsfreie Transport beider in ei-
nem polizeilichen Sanitätsfahrzeug ins 
nächstgelegene Krankenhaus – begleitet 

von dem an diesem Tag vor Ort bereitste-
henden Polizeiarzt. Nach seiner Rückkehr 
aus dem Krankenhaus berichtete er, dass 
es nicht gelungen sein, das Leben beider 
Kollegen zu retten. 
Schwere Verletzungen führten zum Tod

Deren Verletzungen der Hauptschlag-
adern seien so schwerwiegend gewesen, 
dass keine Chance bestanden habe, das 
austretende Blut aufzuhalten. 

Noch am gleichen Abend bzw. zum 
Beginn der Nacht konsultierten wir eine 
Reihe von Kriminalbeamten des LKA, die 
sich in der jüngeren Vergangenheit ver-
stärkt mit dem Auftreten der Täter befasst 
hatten, welche versuchten, aufgestellte 
Strommasten im Umfeld des Flughafens 
mittels Sägen zu fällen. 

Diese Kollegen wiesen uns auch auf 
den möglichen Aufenthaltsort des aus 
ihrer Sicht infrage kommenden Tatver-
dächtigen A. Eichler hin, der ihnen als sog. 
„Mastensäger“ aufgefallenen sei. 
Täter und Tatmittel schnell gesichert

Aufgrund dieses Hinweises gelang 
es den beauftragten Fahndern, Eichler 
in Niederrad, dem westlich gelegenen 
Stadtteil Frankfurts, auszumachen und 
dabei zu fassen, als er sich gerade mühte, 
aus dem Fenster des dortigen Hauses he-
raus auf dessen niedriger Bedachung die 
von ihm benutzte Tatwaffe in einem sack-
ähnlichen Behältnis versteckt abzulegen. 

Nach seiner Festnahme gelang es 
den fachkundigen Kollegen, bei Eich-
ler Schmauchspuren zu sichern, anhand 
deren ihm zweifelsfrei die Abgabe der 
Schüsse nachgewiesen werden konnten. 
Es war Mord, oder?!

Daraus folgend setzten viele Kollegen 
darauf, dass Eichler für seine Taten wegen 
Mordes (§ 211 StGB) bestraft würde. 

Doch ihre Hoffnungen waren verge-
bens. Denn die Richter des OLG Frankfurt 
verurteilten Eichler nur wegen der Bege-
hung eines Totschlags (§ 212 StGB). 

Das von der Generalstaatsanwalt-
schaft dagegen eingeleitete Revisions-
verfahren beim BGH führte leider nicht 
dazu, dieses Urteil zu revidieren und eine 
Bestrafung Eichlers wegen Mordes (§ 211 
StGB) zu erreichen. 

So blieb es bei dessen Verurteilung 
wegen Totschlags (§ 212 StGB), die Eich-
ler am 15.3.1991 einen Freiheitsentzug 
von 15 Jahren einbrachte, statt – wie im 
Falle einer Mordtat (§ 211 StGB) vorge-
sehen – eine lebenslange Freiheitsstrafe. 

Daraus folgte, dass Eichler bereits im 
Oktober 1997 – wenn man so will – un-
verdientermaßen in die Freiheit entlassen 
wurde. 

//+++erInnerungen und kommentar+++//
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„Ein Schlag ins Gesicht aller Polizei-
be-amten“, die nach diesen tödlichen 
Schüssen ein nachdrücklicheres Ergebnis 
erwartet hatten.
II. Eine kritische Betrachtung der Ge-
richtsentscheidungen
• BGH (vom 26.2.1993, Az. 3 StR 

207/92) und
• OLG Frankfurt

Letztlich wurde auf eine Verurteilung 
wegen Totschlags (§ 212 StGB), statt ei-
ner solchen wegen Mordes (§ 211 StGB) 
entschieden.

Dem Autor dieses Artikels lag die 
achtseitige BGH-Entscheidung in ihrem 
rechtstheoretisch schwer verständlichen 
verklausulierten Wortlaut vor. 

Das Gericht stellte darin fest, dass dem 
in der Revisionsverhandlung gegen die 
Entscheidung des OLG zum Ausdruck ge-
kommenen Bestreben des Generalbundes-
anwalts, die tödlichen Schüsse von Eichler 
nicht als Totschlag, sondern als Mord zu 
werten, habe es nicht folgen können. 
„Heimtücke“ nicht nachgewiesen

Deshalb, weil dem Täter das Mord-
merkmal der „Heimtücke“ (§ 211 StGB) 
nicht nachzuweisen gewesen sei. 

Das OLG Frankfurt habe daher die 
Feststellung der heimtückischen Tatbege-
hung zu Recht verneint. Von einer „Heim-
tücke“ sei nur auszugehen, wenn die von 
den Schüssen getroffenen Polizeibeamten 
zum Zeitpunkt des Geschehens – wie in 
der Kommentierung zum Merkmal „Heim-
tücke“ gefordert – arg- und wehrlos ge-
wesen wären. 

Der Duktus des Urteils: „Arglos im 
Sinne einer heimtückischen Begehungs-
weise ist ein Tatopfer nur dann, wenn es 
bei Beginn der Tötungshandlung, dem in 
der Regel maßgeblichen Zeitpunkt, weder 
mit einem lebensbedrohlichen noch mit 
einem „lediglich“ gegen seine körperli-
che Unversehrtheit gerichteten schweren 
oder doch erheblichen Angriff rechnet“ 
(mit Verweis auf BGHSt 33, 363, 365; 20, 
301, 302 ff.; siehe auch die Kommentie-
rungen zu § 211 StGB (Fischer im Kurz-
kommentar zum StGB, 61. Auflage 2014). 

Im Ergebnis kommt das Gericht dazu, 
dass dem Täter deshalb keine „Heimtü-
cke“ zuzurechnen sei, weil die getroffe-
nen Polizeikräfte nicht arglos gewesen 
seien (siehe auch die Kommentierung zur 
„Arglosigkeit“ zu § 211 StGB). 

Die eingesetzten Beamten – so die 
Deutung der richterlichen Ausführungen 
– seien sehr wohl argwöhnisch gewesen, 
weil sie sich nach den vorausgegange-
nen, gegen sie gerichteten Angriffen mit 
Stahlkugeln aus Präzisionsschleudern auf 

einen Sicherheitsabstand von 70-80 Me-
ter von dem mutmaßlichen Aufenthalt 
des/der Schützen zurückgezogen hätten 
(vgl. BGH-Entscheidung, Ziff. 23a ff.).

Dieser Argumentation vermag ich nicht 
zu folgen. Denn der Beschuss mit Präzisi-
onszwillen und Feuerwerkskörpern mit ei-
nem lebensgefährlichen Angriff durch die 
Anwendung  von Schusswaffen gleichzu-
setzen, erscheint mehr als hanebüchen. 

Vor allem deshalb, weil aus dieser 
Art der Angriffe abgeleitet wird, die ein-
gesetzten Beamten seien mit Blick auf 
die später abgegebenen Schüsse arg-
los gewesen. „Arglosigkeit“ im Sinne der 
„Heimtücke“ nach § 211 StGB hätte den 
Einsatzkräften nur unterstellt werden 
können, wenn sie aus früheren Ereignis-
sen, bei denen tödliche Schüsse gegen 
Polizeikräfte abgegeben worden waren, 
geschlossen hätten, an diesem Tag nicht 
von einer solchen Tatbegehung betroffen 
zu werden. 

Denn es lagen ihnen keinerlei Er-
kenntnisse aus der Vergangenheit vor, 
dass Polizeibeamte bei Demonstrationen 
beschossen worden wären. 

Bei alledem durfte man auch erwar-
ten, dass sich die Richter der Frage un-
terzogen hätten, ob das Mordmerkmal 
„Heimtücke“ nicht bereits deshalb vorlag, 
weil sich der Täter südlich des Wiesenge-
ländes im dortigen Waldstück im Schutze 
des Waldes im Kreise seiner Mitstreiter 
– in einem Hinterhalt – versteckt hatte, 
um dort seine Untaten vorzubereiten. 

Das Urteil des BGH lässt nicht er-
kennen, dass sich die Richter mit dieser 
Frage befasst hätten. Dann hätten sie 
zumindest versucht, die realen Umstände 
und Gegebenheiten einer entsprechenden 
rechtliche Subsumtion zu unterziehen.
Keine generalpräventive Wirkung

Ferner bleibt festzustellen, dass sie 
mit der gegen Eichler festgesetzten Frei-
heitsstrafe in Höhe von 15 Jahren (§ 212 
StGB) versäumten, dem einer Strafe zu-
grundeliegenden Sühnegedanken auch 
nur annähernd zu entsprechen. 

Mit der Verhängung einer lebenslangen 
Freiheitsstrafe – wegen Mordes - hätten 
sie ein deutlicheres Zeichen gesetzt - so-
wohl repressiv als auch generalpräventiv. 

Ungeachtet dessen, dass sie damit 
auch die weit überwiegende Anerkennung 
der Polizeibeamtinnen und -beamten er-
reicht hätten, jene, die sich tagtäglich un-
ter Inkaufnahme von Angriffen aller Arten 
engagiert für den Rechtsstaat und die Be-
achtung seiner Regeln einsetzen. 

Nach ausgiebiger Lektüre dieser Ent-
scheidung bleibt nichts anderes übrig, als 
den Eindruck wiederzugeben, dass sich 
die Richter des BGH eher dazu angetan 
sahen, einer höchst rechtstheoretischen 
Betrachtung zu widmen, wie sie sich aus 
der bisherigen Rechtsprechung und Kom-
mentierung insbesondere zur Auslegung 
der Frage des Vorliegens der „Heimtücke“ 
im Sinne des § 211 StGB ergibt. 

Hätten sie sich intensiv mit dem sei-
nerzeitigen realen Gegebenheiten be-
fasst, dann wären sie möglicherweise zu 
dem Ergebnis gekommen, dass Eichler das 
Tatbestandsmerkmal „Heimtücke“ bereits 
durch sein Versteck, sprich seinen Hin-
terhalt, im Waldstück am Ende des Wie-
sengeländes erfüllte.
III. Schlussbemerkung

Möge das, was sich seinerzeit an der 
Startbahn West ereignete, niemals wie-
derholen und wenn schon, dann aber ein 
deutliches und abschreckendes Strafmaß 
nach sich ziehen. 

Ungeachtet dessen erscheint es gebo-
ten, das Merkmal „Heimtücke“ und dessen 
Untermerkmale „arg- und wehrlos“ (vgl. 
Rn. 34 zu § 211 StGB in: Fischer, Kom-
mentar zum StGB, 61 Auflage, 2014) ei-
ner kritischen Überprüfung darauf zu un-
terziehen, ob es dieser Merkmale noch 
bedarf. Bleibt zu hoffen, dass der Bundes-
gesetzgeber sich entschließt, den § 211 
StGB zu prüfen und daraus folgend ände-
rungen ins Auge zu fassen.                      

Heinrich Bernhardt

Der Autor war 
von 2003 bis 2010 
Polizeipräsident 
in Südosthessen. 
Selbst 14 Jahre 
im Ruhestand, hat 
er aber noch im-

mer Ideen und Vorstellungen zur Polizei. 
„Ich nehme Dinge auf und analysie-

re sie. Im konkreten Fall setze ich mich 
für die Kollegen ein und hoffe, Anstöße 
zu geben, damit sich etwas verbessert“.

Die Redaktion bedankt sich ausdrück-
lich für das intensive Engagement!
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demokratIekonferenz der hauptperSonalräte

Andrea Mählmann, stellvertretende 
Vorsitzende des HPR Polizei in Nieder-
sachsen, begrüßte die geladenen Teil-
nehmer und leitete mit viel Sach- und 
Fachverstand gekonnt durch die Veran-
staltung. 

Mit Jens Mohrherr, Karsten Bech und 
Daniel Klimpke nahmen drei hessische 
Personalratsvertreter der GdP an der 
Konferenz teil. Daniel zum ersten Mal als 
Vorsitzender des Hauptpersonalrats der 
Polizei Hessen.

Im Verlauf der Veranstaltung spra-
chen verschiedene Kollegen und auch 
Politikerinnen ihre Grußworte. Die Eröff-
nung vollzogen der aktuelle Vorsitzende 
des HPR Niedersachsen, Sascha Göritz, 
und sein mittlerweile pensionierter Amts-
vorgänger Martin Hellweg, als einer der 
Verantwortlichen des Demokratieprojekts.

Im Anschluss zeichnete Carsten Rose, 
Direktor der Polizeiakademie Niedersach-
sen, den Weg seit Geburt der Idee eines 
Demokratieprojektes über die Einführung 
von Demokratiepaten, bis hin zur jetzigen 
bundesweiten Demokratiekonferenz. 
„Demokratie heißt mitwirken, heißt 
Mitbestimmung und Mitverantwortung“

Unter diesem Motto mit dem Zitat 
von Otto Brenner, begann die Veranstal-
tung. Den Forschungsauftrag und -inhalt 
beschrieb Dr. Dirk Götting, Leiter der For-
schungsstelle für Polizei- und Demokra-
tiegeschichte an der Akademie. 

Er sprach in seinem Vortrag die aktu-
elle Studie aus Niedersachsen zum The-
menfeld Diskriminierung an. Hier muss 
man genau auf die Inhalte schauen. Die 
Studie sagt nicht aus, dass es Diskriminie-
rung gibt, sondern dass es Arbeitsprozes-
se gibt, die eine mehr oder weniger hohe 
Anfälligkeit für Diskriminierung haben 
können. Gegner der Institution Polizei le-
gen dies gerne anders aus. Dies ist aber 
definitiv falsch. 
Demokratiepaten in der Polizei

Niedersachsen hat mit der Einführung 
von nebenamtlichen Demokratiepaten 
seinen Weg gefunden, um den politischen 
Diskurs innerhalb und außerhalb der Poli-
zei mitzugestalten. Dies ist wichtig, da die 
Krisen der Zeit auch an der Polizei nicht 
spurlos vorbeigehen. 

So sank beispielweise das Vertrauen 
der Bevölkerung in die Polizei laut Statis-
ta von 84 % im Sommer 2020 auf 77 % im 
Frühling 2023. 

Hier gilt es, mit Dialog und Aufklä-
rung auch gegen zu wirken. Die Polizei 
als Ganzes muss wie keine andere Orga-
nisation für Fehler oder Misstrauen in die, 
bzw. gegenüber der Politik geradestehen. 

Da ist es umso wichtiger, den Bürge-
rinnen und Bürgern zu erklären, was die 
Aufgaben der Polizei sind. Dazu benötigt 
man auch im Alltag eine ständige Beglei-
tung der Arbeitsprozesse, um Fehler mög-
lichst zu vermeiden. 

Bundesweites Netzwerk DemoPolis
Das Land Hessen ist beispielsweise 

auch Mitglied im bundesweiten Netzwerk 
DemoPolis. Der Kernsatz lautet: „Gemein-
sam für demokratische Resilienz in Si-
cherheitsbehörden“. 

Neben den fachlichen Inhalten gab es 
ebenfalls einen Workshop zu verschiede-
nen Themen in Bezug auf die Arbeit der 
Hauptpersonalräte. 

Den Abschluss bildete ein politischer 
Abend mit Vertreterinnen und Vertretern 
des niedersächsischen Landtags, an deren 
Spitze stand die Innenministerin des Lan-
des Niedersachsen, Daniela Behrens. Es-
konnten die Möglichkeiten genutzt wer-
den, um politischen Vertretern real den 
Polizeialltag näher zu bringen. 

Eine wichtige Maßnahme, um die 
Entscheidungsträger im politischen Raum 
zu klugen Ideen anzuleiten, frei von par-
teipolitischen Ideologien, die nicht selten 
praxisfern sind. 

Alles in allem war dies eine gelungene 
Veranstaltung, die wohl nicht zum letzten 
Mal stattgefunden hat. 

Die Teilnehmer waren sich durchweg 
auch gewerkschaftsübergreifend einig, 
dass es Fortsetzungen für dieses Format 
geben muss.                                            

Daniel Klimpke

Zur bundesweit ersten Demokratiekon-
ferenz der Hauptpersonalräte der Po-
lizei (PHPR) luden am 25.09.2024 der 
PHPR Niedersachsen und die Polizei-
akademie Niedersachsen nach Hanno-
ver ein.  Im Tagungshotel Wienecke XI. 
an der Hildesheimer Straße kamen Ver-
treter der Hauptpersonalräte zu einem 
gemeinsamen Austausch. Erfreut waren 
wir jedoch auch über die Anwesenheit 
und Teilnahme von Vertretern der Ju-
gend- und Auszubildendenvertretun-
gen einzelner Länder. 

 hauptperSonalräte der polIzeI Im BundeSweIten auStauSch
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SeBaStIan SchuBert In landeSVorStand gewählt

Die GdP ist mit 13.500 Mitgliedern 
gut aufgestellt. Diese Stabilität hat meh-
rere Väter und Mütter. Zweimal im Jahr 
steht die Berufsvertretungsstunde an und 
die GdP ist präsent. Junge Kolleginnen 
und Kollegen unterstützen dabei alle Stu-
dienstandorte. Das Team kommt zwischen 
den Einstellungsterminen darüber hinaus 
immer wieder unterjährig zusammen. 

Hier laufen Absprachen, hier werden 
Updates gegeben und neue Strategien 
entwickelt. Geleitet wird das Ganze von 
Stefan Rüppel, dem die Nachswuchswer-
bung ein „Herzensanliegen“ ist. Er konnte 
so auch wichtige Zahlen und Entwicklun-
gen nennen. 

Neben der Begleitung der Tarifver-
handlungen beim TVöD und TV-L 2023 
hatten wir in Hessen eigene Tarifverhand-
lungen dieses Jahr zu führen. Nach einem 
imposanten Tarifauftakt am Innenministe-
rium in Wiesbaden kam es landesweit zu 
Streiks und Demonstrationen, an der sich 
auch die GdP- Mitglieder rege beteiligten. 

Es legten viele Tarifbeschäftigte ihre 
Arbeit nieder. Die abschließenden Ver-
handlungen in Bad Homburg brachten die 
bekannten Ergebnisse. Ein Gleichklang 
mit den vorangegangenen Verhandlungen 
TVöD und TV L konnte sichergestellt wer-
den, dazu noch die Inflationsausgleichs-
zahlung und die Übertragung auf die Be-
amten sowie Versorgungsempfänger.  

Gewalt gegen Einsatzkräfte, ein zent-
rales Schwerpunktthema der GdP. Neben 
einer öffentlichkeitswirksamen Veranstal-
tung in Frankfurt, gemeinsam mit Feuer-
wehr und Rettungsdiensten, nehmen wir 
auch am eigens einberufenen runden 
Tisch „Gewalt gegen Einsatzkräfte“ des 
hessischen Innenministers teil. Gewalt 
gegen uns hat viele Facetten. 

Psychische Gewalt einerseits, phy-
sische Gewalt andererseits. Der zurück-
liegende Schusswaffengebrauch unserer 
Kollegin und unserer Kollegen im Oktober 
in Schwalmstadt ist Beleg dafür. 

Unsere Botschaft bleibt klar: Wir ha-
ben die Gewalt gegen uns satt! Dies ist 
seit Jahren aktuell und soll allen politi-
schen Verantwortlichen klarmachen, dass 
Gewalt gegen Rettungsdienstangehörige, 
Feuerwehrfrauen- und männer, sowie Po-
lizeibeschäftigte gesellschaftlich geäch-
tet werden muss. 

2023 stellt die hess. Kriminalstatistik 
fest: Rund 5.000 Mal traf es Polizeibe-
amte, außerdem 24 Feuerwehrleute und 
171 andere Rettungskräfte. Die unlängst 
als Gesetzentwurf eingebrachte Erhöhung 
der Polizeizulage auf 160 Euro ist begrü-
ßenswert – mithin aber lange überfällig. 

Die GdP fordert die Erhöhung der hes-
sischen Polizeizulage auf mindestens das 
Niveau des Bundes und gleichzeitig die 
Wiedereinführung deren Ruhegehaltsfä-
higkeit – auch für Bestandspensionäre! 

Die Landesregierung muss endlich da-
für Sorge tragen, dass die hessische Polizei 
als Arbeitgeber bei der Berufswahl junger 
Menschen auch in Zukunft eine „realisti-
sche Chance als Wunschberuf hat“- und 
nicht nur „zweite oder dritte Wahl“ ist! 

Wir wundern uns nicht, dass sich im-
mer mehr junge Menschen fragen, warum 
sie sich diese Belastung im Polizeiberuf 
antun sollten! Polizeibeamtin oder Poli-
zeibeamter zu sein war, ist und bleibt an-
spruchsvoll, aber auch sehr belastend. Art, 
Ausmaß, gesellschaftliche Entwicklungen 
und Anforderungen an die Menschen in 
der Polizei verlangen nach deutlichen 
Entlastungen und besseren Perspektiven 
in allen Bereichen. 

Der Dialog mit den politischen Kräften 
im hessischen Landtag ist keine Ausnah-
me. Regelmäßig werden wir zu Anhörun-
gen in den Innenausschuss eingeladen. 

Wir waren und sind als Sachverstän-
dige zu Anhörungen dabei. Aber auch als 
Zuschauer und in Pausengesprächen mit 
Abgeordneten des Landtags nutzen wir die 
Zeit, um unsere Positionen, auch an die 
politischen Entscheidungsträger, neben ei-
ner Öffentlichkeitsarbeit in der vielfältigen 
Medienlandschaft zu transportieren. 

Weitere Themenschwerpunkte waren 
die derzeitige, noch immer andauernde 
mangelhafte Abarbeitung der Beihilfean-
träge, die optimierungsbedürftige Taser-
ausstattung, sowie die Personalratswah-
len. Kern der gewerkschaftspolitischen 
Forderungen aber bleibt die personelle 
Mehrausstattung innerhalb der Polizei. 

Sowohl bei Beschäftigten als auch im 
Beamtenbereich (Vollzug-, Fach- und Ver-
waltungsbeamte). Minister Prof. Dr. Pos-
eck weiß darum und ist bemüht, für den 
nächstjährigen Landeshaushalt drohende 
Einsparungen im Bereich der Polizei auszu-
schließen. Ob und inwieweit er im Kabinett 
„Gehör findet“, bleibt abzuwarten. 

Zukunftsgewandt wurden zudem per-
sonelle Neuwahlen durchgeführt. Anlass 
dafür sind einerseits eine Verrentung von 
Ute Schaft-Paetow als Arbeitsnehmerver-
treterin, andererseits wollen wir bereits 
jetzt die anstehende Ruhestandsverset-
zung von Karsten Bech Ende Juni 2025 
kompensieren. Für das Amt des Arbeit-
nehmervertreters schlug der Vorstand un-
seren nordhessischen Kollegen Tobi Fen-
ner vor. Ohne Gegenkandidat wurde Tobi 
gewählt. Als Nachfolger von Karsten Bech 
wurde Sebastian Schubert vorgeschlagen. 

In Abwesenheit, aber mit einer digita-
len Kurzvorstellung präsent, bekam auch 
der westhessische Bezirksgruppenvorsit-
zende Sebastian Schubert das Wählervo-
tum.

Rückblickend resümiere ich zum Jah-
resende, die GdP Hessen ist gut aufge-
stellt. Erfolgreich sind wir dann, wenn 
durch das Zutun aller gewählten Man-
datsträgerinnen und Mandatsträger un-
sere Ziele verstärkt werden. Mein Appell: 
Nehmt eure Aufgaben als Auftrag wahr, 
kämpft für die Interessen der Polizei-
beschäftigten! Es lohnt sich.                      

Jens Mohrherr

Das höchste Gremium zwischen den 
Landesdelegiertentagen der GdP Hes-
sen, der Beirat, kam am 31. Oktober in 
Frankfurt am Main zusammen. Turnus-
mäßig wurde der Satzung Rechnung 
getragen und die Delegierten kamen 
aus allen hessischen GdP-Bezirken ins 
Haus am Dom. Die Tagesordnung war 
prall gefüllt. Nach einer Begrüßung 
durch Daniel Klimpke legte Landesvor-
sitzender Jens Mohrherr den Geschäfts-
bericht seit der letzten Beiratssitzung 
bei den Teilnehmern ab.

 BeIrat der gdp wählt den weStheSSISchen perSonalrat In den VorStand
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neueS BeI pSychotherapeutISchen leIStungen

Die gemeinsamen Abrechnungsemp-
fehlungen sind bisher seitens des für die 
Beihilfen zuständigen Hessischen Minis-
teriums des Innern, für Sicherheit und 
Heimatschutz nicht im Staatsanzeiger 
veröffentlicht worden, obwohl sie seit 
dem 01.07.2024 zur Abrechnung durch 
die Leistungserbringer zur Verfügung ste-
hen. 

Auch auf der Homepage des Regie-
rungspräsidiums Kassel sucht man nach 
der Abrechnungsempfehlung vergeblich.

Lücken bei der Beihilfe nun geschlossen 
Seit langem etablierte Leistungen sind 

in der GOä bzw. GOP nicht abgebildet.  
Diese Regelungslücken werden nun durch 
die neuen Empfehlungen geschlossen. Für 
Privatversicherte und Beihilfeberechtigte 
wird so der Zugang zur Psychotherapie 
erleichtert.

In der Praxis haben sich im Bereich 
der privat Versicherten bei der psychothe-
rapeutischen Versorgung Lücken ergeben, 
die nach der GOä bzw. der GOP abrech-
nungstechnisch nicht abgebildet waren. 

Durch die nun geschlossene Vereinba-
rung können für die dort benannten neu-
en Verfahren Gebührenziffern der GOä/
GOP analog berechnet werden. 

Für die Patientinnen und Patienten, 
die Behandelnden, die Privaten Kran-
kenversicherungsträger und die Beihilfe-
stellen besteht jetzt Klarheit, welche der 
neuen Behandlungsmethoden wie abge-
rechnet werden können. 

Nachstehend die Gemeinsamen Ab-
rechnungsempfehlungen für Kolleginnen 
und Kollegen zum Nachlesen.
Gemeinsame Abrechnungsempfehlungen 
der Bundesärztekammer, der Bundespsy-

chotherapeutenkammer, des Verbandes 
der Privaten Krankenversicherung und der 
Beihilfeträger von Bund und Ländern zur 
Erbringung neuer psychotherapeutischer 
Leistungen (Gültig ab 01.07.2024)

I. Neue psychotherapeutische Leistun-
gen nach GoÄ und GoP
(1) Einbindung einer die Psychotherapie 
spezifisch ergänzenden oder unterstüt-
zenden DiGA, die bei psychotherapeu-
tisch-psychiatrischer Indikation einge-
setzt wird - analog Nr. 804
(2) Durchführung, Auswertung und Be-
sprechung einer psychologischen – auch 
neuropsychologischen – Testbatterie zum 
umfassenden Assessment (mindestens 3 
Testverfahren), z.B. PHQ-D, BDI, PSSI, ISR, 
HAQ) - analog Nr. 855, je Testbatterie
(3) Anwendung eines validierten, stan-
dardisierten, strukturierten klinisch-diag-
nostischen Interviews (z.B. SIAB-EX, Mo-
dule des SCID-5-CV, PANSS-Interview) 
mit schriftlicher Aufzeichnung
- analog Nr. 855, je Interview
(4) Erhebung des aktuellen psychischen 
Befundes - analog Nr. 801
(5) Psychotherapeutische Behandlung 
durch eingehendes therapeutisches Ge-
spräch; auch mit gezielter Exploration
analog Nr. 804, einmal je Kalendertag
(6) Vertiefte Exploration in Fortfüh-
rung einer biographischen psychothe-
rapeutischen Anamnese bei Kindern 
oder Jugendlichen unter Einschaltung 
der Bezugs- und Kontaktpersonen mit 
schriftlicher Aufzeichnung, auch in meh-
reren Sitzungen - analog Nr. 807
(7) Vertiefte Exploration in Fortführung 
einer biographischen psychotherapeuti-
schen Anamnese bei Erwachsenen unter 

Einschaltung der Bezugs- und Kontakt-
personen mit schriftlicher Aufzeichnung
analog Nr. 807
(8) Erhebung einer biographischen Ana-
mnese mit schriftlicher Aufzeichnung zur 
Einleitung und Indikationsstellung eines 
wissenschaftlich anerkannten Psychothe-
rapieverfahrens, auch in mehreren Sit-
zungen - analog Nr. 860
(9) Eingehende psychotherapeutische 
Beratung der Bezugsperson von Kindern 
oder Jugendlichen anhand erhobener Be-
funde und Erläuterung geplanter thera-
peutischer Maßnahmen - analog Nr. 817
(10) Eingehende psychotherapeutische 
Beratung der Bezugsperson von Erwach-
senen anhand erhobener Befunde und 
Erläuterung geplanter therapeutischer 
Maßnahmen - analog Nr. 817
(11) Systemische Therapie sowie Neu-
ropsychologische Psychotherapie oder 
EMDR als psychotherapeutische Me-
thode in den Anwendungsbereichen der 
Psychotherapie gemäß Anlage, Einzelbe-
handlung, Dauer mindestens 50 Minuten 
– gegebenenfalls Unterteilung in zwei 
Einheiten von jeweils mindestens 25 Mi-
nuten - analog Nr. 870
(12) Erstellung des verfahrensspezifi-
schen Berichts an den Gutachter für die 
Beantragung einer Psychotherapie mit 
einem wissenschaftlich anerkannten Psy-
chotherapieverfahren unter Einbeziehung 
vorliegender Befunde und ggf. Abstim-
mung mit vor- und mitbehandelnden 
ärzten und Psychotherapeuten - analog 
Nr. 85, je angefangene Stunde Arbeitszeit
(13) Psychotherapeutische Akutbehand-
lung – psychotherapeutische Behandlung 
zur Entlastung bei akuten psychischen 
Krisen- und Ausnahmezuständen mittels 

Die Beihilfenträger von Bund und Län-
dern (mit Ausnahme der Länder Ham-
burg und Schleswig-Holstein) haben 
sich zusammen mit der Bundesärzte-
kammer, der Bundespsychotherapeu-
tenkammer und dem Verband der Pri-
vaten Krankenversicherungen darauf 
geeinigt, dass neue psychotherapeu-
tische Leistungen nach der Gebühren-
ordnung für ärzte (GOä) bzw. nach der 
Gebührenordnung für Psychologische 
Psychotherapeuten und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten (GOP) 
analog abgerechnet werden können.

 erleIchterter zugang zur pSychotherapIe BeI prIVatkaSSe und BeIhIlfe
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geeigneter psychotherapeutischer Inter-
ventionen nach wissenschaftlich aner-
kannten Psychotherapieverfahren und 
-methoden mit einem Behandlungsbe-
ginn nach Indikationsstellung innerhalb 
von zwei Wochen

- analog Nr. 812, je vollendete 25 Mi-
nuten, daneben sind die Nrn. 861, 863, 
870, 870 analog nicht berechnungsfähig

Die Leistung ist bis zu zweimal an 
einem Kalendertag und bis zu vierund-
zwanzigmal im Jahr berechnungsfähig.
(14) Psychotherapeutische Kurzzeitthe-
rapie – symptom- und/oder konfliktbezo-
gene Behandlung mittels geeigneter psy-
chotherapeutischer Interventionen nach 
wissenschaftlich anerkannten Psycho-
therapieverfahren und -methoden gemäß 
Anlage - analog Nr. 812, je vollendete 25 
Minuten, daneben sind die Nrn. 861, 863, 
870, 870 analog nicht berechnungsfähig
Die Leistung ist bis zu zweimal an einem 
Kalendertag und bis zu achtundvierzigmal 
im Jahr berechnungsfähig.
(15) Psychotherapeutische Sprechstunde 
– über die Durchführung der Psychothe-
rapie mit dem Ziel der Abklärung des Vor-
liegens einer krankheitswertigen Störung, 
ggf. einschließlich:
- orientierende, diagnostische Abklärung 
der krankheitswertigen Störung
- differentialdiagnostische Abklärung der 
krankheitswertigen Störung
- Abklärung des individuellen Behand-
lungsbedarfes und Empfehlungen über die
  weitere Behandlung
- psychotherapeutische Intervention
- Hinweise zu weiteren Hilfemöglichkei-
ten - analog Nr. 812, je vollendete 25 Mi-
nuten, daneben sind die Nrn. 801 analog, 
861, 863, 870, 870 analog nicht berech-
nungsfähig

Die Leistung ist höchstens sechsmal 
im Jahr, bei Kindern und Jugendlichen 
sowie Patienten mit einer geistigen Be-
hinderung höchstens zehnmal berech-
nungsfähig.
(16) Gruppenpsychotherapeutische 
Kurzzeittherapie – symptom-, konflikt-
bezogene und/oder störungsspezifische 
Gruppenbehandlung mittels geeigneter 

psychotherapeutischer Interventionen 
nach wissenschaftlich anerkannten Psy-
chotherapieverfahren und -methoden ge-
mäß Anlage mit mindestens 2 bis 9 Teil-
nehmern - analog Nr. 812, je vollendete 
50 Minuten und Teilnehmer, daneben 
sind die Nrn. 862, 864, 871, 871 analog 
nicht berechnungsfähig Die Leistung ist 
bis zu zweimal an einem Kalendertag und 
bis zu achtundvierzigmal im Jahr berech-
nungsfähig.
II. Hinweise zu den Abrechnungsempfeh-
lungen:

(1) Wird eine Leistung nach diesen 
Abrechnungsempfehlungen analog abge-
rechnet, gilt der Gebührenrahmen nebst 
sämtlichen weiteren gebührenrechtlichen 
Vorgaben, für die zur analogen Berech-
nung herangezogene Gebührenposition 
auch für die tatsächlich erbrachte und 
analog berechnete Leistung (Erben von 
Rahmenbedingungen), soweit sich aus 
dieser Abrechnungsempfehlung nichts 
anderes ergibt.

(2) Aus der Rechnung muss der Leis-
tungstext bzw. bei analog abrechenbaren 
Leistungen der Leistungstext, der sich aus 
dieser Abrechnungsempfehlung ergibt, 
hervorgehen.
Anlage zu den gemeinsamen Abrech-
nungsempfehlungen ab 01.07.2024

Die Bundesärztekammer, die Bundes-
psychotherapeutenkammer, der Verband 
der Privaten Krankenversicherung und die 
Beihilfeträger von Bund und Ländern stel-
len zur Konkretisierung der Abrechnungs-
empfehlungen 11, 14 und 16 fest:

Die nachstehenden wissenschaftlich 
anerkannten Psychotherapieverfahren 
und Psychotherapiemethoden können wie 
folgt Anwendung finden:
1. Tiefenpsychologisch fundierte Psy-

chotherapie bei Erwachsenen sowie 
bei Kindern und Jugendlichen im ge-
samten Spektrum der Indikationen für 
eine psychotherapeutische Behand-
lung

2. Analytische Psychotherapie bei Er-
wachsenen sowie bei Kindern und 
Jugendlichen im gesamten Spektrum 

der Indikationen für eine psychothe-
rapeutische Behandlung

3. Verhaltenstherapie bei Erwachsenen 
sowie bei Kindern und Jugendlichen 
im gesamten Spektrum der Indikati-
onen für eine psychotherapeutische 
Behandlung

4. Systemische Therapie bei Erwachse-
nen sowie bei Kindern und Jugend-
lichen im gesamten Spektrum der 
Indikationen für eine psychothera-
peutische Behandlung

5. Neuropsychologische Therapie bei 
Erwachsenen sowie Kindern und Ju-
gendlichen bei den Indikationen:

• Organisches amnestisches Syndrom, 
nicht durch Alkohol oder andere psy-
chotrope Substanzen bedingt (F04 nach 
ICD-10),

• Organische emotional labile (astheni-
sche) Störung (F06.6 nach ICD-10),

• Leichte kognitive Störung (F06.7 nach 
ICD-10),

• Sonstige näher bezeichnete organische 
psychische Störungen aufgrund einer 
Schädigung oder Funktionsstörung des 
Gehirns oder einer körperlichen Krank-
heit (F06.8 nach ICD-10),

• Nicht näher bezeichnete organische 
psychische Störungen aufgrund einer 
Schädigung oder Funktionsstörung des 
Gehirns oder einer körperlichen Krank-
heit (F06.9 nach ICD-10),

• Persönlichkeits- und Verhaltensstörung 
aufgrund einer Krankheit, Schädigung 
oder Funktionsstörung des Gehirns (F07 
nach ICD-10) 
6. EMDR bei Erwachsenen bei der Indi-
kation „Posttraumatische Belastungs-
störung“ (F43.1 nach ICD-10)                

Gerhard Kaiser
Redaktioneller Hinweis:

Sicherlich sind diese Zeilen der spe-
zifischen neuen Abrechnungsregularien 
nicht einfach zu lesen oder zu verstehen.

Wenn es dazu Fragen gibt, wendet 
euch bitte an eure GdP in den jeweiligen 
Kreis- oder Bezirksgruppen. Wir werden 
den Autor bitten auf die Fragen entspre-
chende Antworten zu geben.                             

//+++mItglIederSerVIce+++//
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VertrauenSleuteSchulung
 wertVolle plattform für den auStauSch und weIterentwIcklung

//+++auS der BezIrkSgruppe+++//

Seit der Integration der Spezialeinhei-
ten in das HPE haben wir auch für unse-
re GdP-Mitglieder aus Frankfurt und aus 
Nordhessen eine neue Heimat gegründet. 

Am 29. August wurde in Kassel die 
neue Kreisgruppe Spezialeinheiten ge-
gründet. Es waren viele Kolleginnen und 
Kollegen bereit, in dieser neuen Kreis-
gruppe ämter im Vorstand zu überneh-
men. Wer noch interessiert ist und Kon-
takt schließen möchte, wendet sich gerne 

an den GdP BZG-Chef Gregor Bader (gre-
gor.bader@polizei.hessen.de). 

Von dort wird dann unkompliziert der 
Kontakt zum neu gewählten Vorstand 
hergestellt. Glückauf!                             

GdP HPE

neue kreISgruppe „SpezIaleInheIten“ gegründet

Erste Vertrauensleuteschulung der 
GdP Frankfurt unter Leitung von Jochen 
Zeng erfolgreich durchgeführt

Am 9. September 2024 fand die erste 
Vertrauensleuteschulung GdP Frankfurt 
unter der Leitung des Bezirksgruppen-
vorsitzenden Jochen Zeng in den Räum-
lichkeiten des Polizeipräsidiums Frankfurt 
statt. Das Ziel der Veranstaltung war es, 
die Vertrauensleute als wichtige Binde-
glieder für die verschiedenen Kreisgrup-
pen der GdP weiter zu qualifizieren und 
ihnen das notwendige Wissen über die 
Gewerkschaft und ihre Aufgaben zu ver-
mitteln.

Trotz einiger einsatzbedingter Aus-
fälle – eine unvermeidliche Herausfor-
derung in unserem Beruf – nahmen 13 
engagierte Kolleginnen und Kollegen aus 
unterschiedlichen Dienststellen des Poli-
zeipräsidiums sowie der Stadt Frankfurt 
teil. Die Gruppe setzte sich sowohl aus 
Beamtinnen und Beamten als auch Tarif-
beschäftigten zusammen.

Die Schulung war geprägt von einer 
lockeren, aber gleichzeitig informati-
ven Atmosphäre. Jochen Zeng führte die 
Teilnehmer mit Humor und Fachkenntnis 
durch ein vielfältiges Programm. Dabei 
wurden nach einer kurzen Begrüßungs-
runde folgende Themen behandelt:

• Aufbau und Struktur der GdP
• Aufgaben und Rolle der Vertrauens-

leute
• Vorteile und Leistungen der GdP-

Mitgliedschaft

• Aufgaben der Kreisgruppen
• Aktuelle Themen und Herausforderun-

gen der GdP
• Rechtsschutzangebote für Mitglieder
• Homepage und Corporate Benefits

Ergänzend zu den verschiedenen The-
menblöcken, wurden kürzere Filmchen 
der GdP gezeigt.

Im Anschluss an die theoretischen 
Inhalte wurden in einer Gruppenarbeit 
verschiedene zentrale Fragestellungen 
vertieft. Unter anderem ging es darum, 
wie sich Informationen innerhalb der 
GdP am besten gewinnen lassen, wel-
che Aktionen seitens der GdP organisiert 
werden könnten und welche Bedeutung 
die Jahresgaben und Werbemittel für 
die Gewerkschaftsarbeit haben. Beson-
ders bei der Frage nach den Werbemit-
teln entstand eine angeregte Diskussion, 
in der die Teilnehmer auch kritisch über 
die bestehenden Geschenke nachdachten 
und nach möglichen Alternativen such-

ten. Der Vorschlag für das diesjährige 
Weihnachtsgabe der GdP Frankfurt – eine 
Tombola zu veranstalten – fand großen 
Anklang bei den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern der VL-Schulung.

Die Resonanz auf die Veranstaltung 
war durchweg positiv. Alle Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer waren sich einig, dass 
die Schulung nicht nur erfolgreich, son-
dern auch in Zukunft häufiger angeboten 
werden sollte. Das Format habe sich be-
währt und biete eine wertvolle Plattform 
für den Austausch und die Weiterent-
wicklung der Vertrauensleute.

Ein herzliches Dankeschön gilt Jochen 
Zeng für die gelungene Premiere dieser 
Schulung. Wir hoffen, dass auch in Zu-
kunft viele interessierte und engagierte 
Kolleginnen und Kollegen an solchen Ver-
anstaltungen teilnehmen werden, um die 
GdP Frankfurt und ihre Arbeit weiterhin 
aktiv zu unterstützen. n

Katharina Kopp
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60 jahre polIzeIflIegerStaffel heSSen

Seit ihrer Gründung im Jahr 1964, als 
die ersten Vorbereitungen zur Indienst-
stellung begannen, hat sich die Staffel 
rasant weiterentwickelt. 

Am 21. Dezember 1964 wurde die 
erste Maschine übergeben – damals ar-
beiteten nicht einmal ein halbes Dutzend 
Menschen in dieser Pionierarbeit. Heute 
sind rund 60 hochqualifizierte Mitarbei-
ter, darunter Piloten, Operatoren, Tech-
niker und Verwaltungsangestellte für die 
Einheit tätig.

Die Polizeifliegerstaffel Hessen hat 
sich als unverzichtbare Unterstützung in 
kritischen Situationen etabliert. Sie rettet 
Menschenleben, bekämpft Brände und 
unterstützt bei großen Demonstrationen 
und Einsätzen. Dabei werden klassische 
Fahndungen und die Suche nach vermiss-

ten Personen durchgeführt, ebenso wie 
Bildübertragungen, Dokumentationen 
und der Transport von Personen und Füh-
rungs- und Einsatzmitteln. 

Besonders bemerkenswert ist der Ein-
satz von Rettungswinden und Feuerlösch-
behältern, die in Notfällen schnelle und 
effektive Hilfe leisten können.

Täglich starten durchschnittlich min-
destens eine der drei Hubschrauber und 
zwei Flugzeuge, um im gesamten Bundes-
land Hessen schnell und effektiv helfen zu 
können. Bei der Auswahl des geeigneten 
Luftfahrzeugs oder Luftfahrtsystems wird 
in Abwägung von Faktoren wie Wetter, 
Dauer, Reichweite und Lärmbelastung 
entschieden, um jeden Einsatz optimal 
zu gestalten. Die Einsatzkräfte sind stets 
bereit, sofortige Hilfe zu leisten, ob bei 
Großlagen, Einbrüchen oder Naturkatas-
trophen.

Ein zentrales Element des Erfolges 
sind die engagierten und professionellen 
Mitarbeiter der Staffel. Ihr unermüdlicher 
Einsatz und ihre umfassende Ausbildung 
ermöglichen es, in den unterschiedlichs-
ten Situationen schnell und präzise zu 
handeln. Die Staffel setzt modernste 
Technologie und eine fundierte Ausbil-
dung ein, um ihre Einsätze erfolgreich zu 

bewältigen. Die hohe Motivation und der 
Teamgeist der Mitarbeiter sorgen dafür, 
dass die Polizeifliegerstaffel Hessen zu 
den besten ihrer Art im gesamten Bun-
desgebiet gehört.

Die Feierlichkeiten zum 60-jährigen 
Bestehen boten nicht nur einen Rückblick 
auf die Geschichte der Staffel, sondern 
auch einen Ausblick auf die Zukunft. 

Mit den Herausforderungen, die die 
nächsten Jahrzehnte mit sich bringen 
werden, bleibt die Fliegerstaffel ent-
schlossen, weiterhin auf die Bedürfnisse 
der Gesellschaft zu reagieren und ihre 
Technologien sowie Trainingsmethoden 
stetig zu verbessern.

Die Polizeifliegerstaffel Hessen ist 
mehr als nur eine fliegende Einheit – sie 
ist ein Symbol für Sicherheit und Hilfsbe-
reitschaft in der Luft. 

Das Engagement des Personals und 
die professionelle Zusammenarbeit in der 
Staffel machen sie zu einem unverzicht-
baren Partner im Dienste der hessischen 
Bürger. 

Auf die nächsten 60 Jahre, in denen 
die Polizeifliegerstaffel Hessen weiterhin 
mit Mut und Entschlossenheit in den 
Himmel aufsteigt!                                               

Jean-Jaques Junghans

Am Freitag, dem 6. September 2024, 
feierte die Polizeifliegerstaffel Hessen 
ihr 60-jähriges Bestehen – ein beein-
druckender Meilenstein, der die Ge-
schichte und die Errungenschaften die-
ser außergewöhnlichen Einheit würdigt. 
Mit Sitz in Egelsbach, Südhessen, hat 
sich die Fliegerstaffel zu einem unver-
zichtbaren Bestandteil der hessischen 
Sicherheitsarchitektur entwickelt.

 eIne erfolgSgeSchIchte In der polIzeIlIchen luftfahrt In heSSen

//+++auS den BezIrkSgruppen+++//
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VerjüngungSkur BeIm fuhrpark 

//+++auS den kreISgruppen+++//

Die städtische Verkehrspolizei 
ist bekannt für ihren modernen 
Fuhrpark. Damit dies so bleibt 
erfuhr dieser in den letzten bei-
den Jahren eine Verjüngungskur. 
Zum Austausch standen 2 VW 
Busse (Diesel), 1 VW Touran, 1 
VW Passat, 2 Opel Zafira (alle 
Erdgas) und 2 Toyota Prius (Mild-
Hybrid). 
In den letzten Jahren hatte man 
bereits positive Erfahrungen mit 
Plug-In Hybridfahrzeugen (2 x 
VW Passat, 2 x VW Golf, 2 x Toy-
ota Prius und 1 x Mitsubishi Out-
lander – Beschaffung in den Jah-
ren 2015 - 2018) gesammelt und 
so sollten die neuen Fahrzeuge 
entsprechend auch als Plug-In 
Hybriden beschafft werden. 

Der Krieg in der Ukraine machte 

besonders den Ersatz der Erd-
gasfahrzeuge dringlich, weil dies 
war immer seltener an den Tank-
stellen zu bekommen. Im Gegen-
zug erschwerte der Krieg aber 
auch die Fahrzeugbeschaffung, 
weil einige Elektrobauteile in der 
Ukraine gefertigt werden. Teilwei-
se sprachen die Hersteller von 
Lieferzeiten jenseits von 18 Mo-
naten, damit wurde auch der Fo-
kus auf die Verfügbarkeit gelegt.
Alle Fahrzeuge wurden mit einer 

Sondersignalanlage der Firma 
Hänsch ausgestattet. Zusätzlich 
kommt bei den Modellen DBS 
5000 noch das Rückwärtswarn-
system zum Einsatz. Bisher wur-
den bei den Einsatzfahrzeugen 
auf Anlagen des Herstellers Rau-
wers vertraut. Jedoch musste 
während der Coronazeit festge-
stellt werden, dass die Ersatzteile 
nur sehr schwer zu beschaffen 
und sehr teuer sind. 

Die beiden VW Busse und ein 
Opel Zafira (Bereich Gefahr-
gutangelegenheiten) wurden 
durch zwei Ford Tourneo Cus-
tom PHEV ersetzt. Für den Be-
reich Gefahrgutangelegenheiten 
wurden ein Opel Zafira ebenfalls 
durch einen Ford Tourneo Cus-
tom PHEV ersetzt. Dieser wurde 

für die Bedienung des Notebooks 
und des Druckers noch mit einer 
Zusatzbatterie ausgestattet so 
dass im Fahrzeug weitere 230V 
Anschlüsse zur Verfügung ste-
hen. Auch wurden für die Doku-
mentation der Kontrollstellen und 
der Anhördung von Betroffenen 
ein Tisch im Fahrzeug installiert. 
Alle Busse verfügen ebenfalls 
über eine nachträglich verbau-
te Standheizung. Besonders in 
der kalten Jahreszeit haben die 

Beschäftigten so die Möglichkeit 
sich mal aufzuwärmen. 

Als nächstes erhielt ein VW Golf 
GTE Einzug in den Fuhrpark. 
Dieser konnte nur als Jahreswa-
gen beschafft werden. Alternati-
ven waren zu diesem Zeitpunkt 
nicht zu bekommen. Besonders 
die Marktlage im Bereich E-Fahr-
zeuge war so schlecht, dass die 
Produktionsketten der Hersteller 
weithin ausgebucht waren. Ein 
Neufahrzeug in der Größe eines 
deutschen Herstellers zu bekom-
men schien unmöglich, wenn 
man nicht ewig auf ein neues 
Fahrzeug warten wollte.

Weiter wurden noch 2 Mitsubishi 
Eclipse Cross PHEV beschafft. 
Diese waren wegen einer Ver-

kaufaktion des Herstellers sehr 
gut verfügbar und konnten sehr 
schnell beschafft werden. Zusätz-
lich dienen diese Fahrzeuge auch 
dazu die Enforcement-Trailer zu 
ziehen und sind deshalb mit einer 
abnehmbaren Anhängerkupp-
lung ausgestattet.

Zum Schluss hielten noch zwei 
Opel Astra-e Einzug in den Fuhr-
park. Entgegen der Einwände 
aus der Fachabteilung und des 

 17 neue fahrzeuge für dIe StädtISche VerkehrSpolIzeI
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//+++auS den kreISgruppen+++//

für die Beschaffung zuständigen 
Sachgebietes bestand das Ver-
kehrsdezernat hierbei auf die 
Beschaffung rein elektrisch be-
triebener Fahrzeuge. So wurden 
die zwei vollelektrisch betriebe-
nen Opel Astra beschafft. Die 
Besonderheit stellt bei den Fahr-
zeugen der Umstand dar, dass 
man auch bei einem Elektrofahr-
zeug den Betriebsmotor laufen 
lassen muss, da das Sondersig-
nal (bsw. Bei Sperrposten) sonst 
die Starterbatterie leer zieht. Die 
Startfähigkeit eines Elektroautos 
hängt nicht vom Zustand des Be-
triebsakkus ab, sondern das Star-

ten erfolgt wie bei Verbrennern 
über eine normale Fahrzeugbat-
terie. Sollte diese entleert sein 
funktioniert die elektrische Fahr-
zeugöffnung genauso wenig wie 
das Starten des E-Motors.

Über dies beschaffte 
das Straßenverkehrsamt 
zur Modernisierung der 
Fahrzeugflotte noch einen 
Peugeot e-Traveller (inkl. Häns-
ch DBS 5000 Gelblichtanlage), 
2 Opel Corsa-e. Hierbei wurden 
ebenfalls Erdgasfahrzeuge er-
setzt. Auch wurden die Mess-
fahrzeuge der Geschwindigkeits-

überwachung erneuert und durch 
neue VW Caddys (Benzin) er-
setzt. Ebenfalls erhielt diese noch 
einen VW Tiguan PHEV. 

Das Sachgebiet Liegenschaften/
Fuhrpark und die Sachrate „nicht 
zugelassene Fahrzeuge“ erhiel-
ten jeweils einen vollelektrischen 
Renault Kangoo. 

In den 2 Jahren wurden somit 
durch das Straßenverkehrsamt 
17 neue Fahrzeuge beschafft.

Benjamin Führer
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frankfurter weIhnachten

//+++BezIrkSgruppe frankfurt+++//

    Jahresgabe mal anders!
Liebe GdP Mitglieder,
 
bald ist es wieder soweit. Das Ende des Jahres 2024 steht vor der Tür. 
Und die GdP Frankfurt am Main möchte in diesem Jahr neue Wege gehen. 
Anstatt einer Jahresgabe an euch wird es in diesem Jahr eine Tombola unter allen
Mitgliedern geben! Jedes Mitglied hat die Chance auf den Gewinn.  
Deine Mitgliedsnummer ist deine Losnummer. Und du hast die Chance auf richtig tolle
Gewinne.
 
Eine Woche im Ferienhaus der GdP, Fernseher, Kaffeemaschine,
Saugroboter, I-Pad, Einsatztaschen, Ausweismappen, Shaker, Mousepad
und und und; es ist für jeden etwas dabei.
 
Jeder ist automatisch dabei. Wir werden die Preise ziehen und du wirst dann bei Gewinn
benachrichtigt. Sei gespannt. Wir hoffen, dass diese Aktion auf eure Zustimmung trifft
und wünsche euch allen viel Glück!
 
 
Eure GdP Frankfurt am Main
#immerda #immerdaffm 
#gdpfrankfurt #weihnachtstombola
 

Weihnachtstombola 

Hessen

©Bild von Bruno auf Pixabay
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SenIorengruppe frankfurt on tour....

//+++auS den kreISgruppen+++//

 auf nach wetzlar

Am 18.09.24 war es wieder soweit - die 
Stadt Wetzlar mit ihrer Altstadt und dem 
Leica Park waren das Ziel. Hinfahrt er-
folgte von Frankfurt Hauptbahnhof um 
09:51 Uhr mit RE 30.
In Wetzlar imponierte zunächst die schö-
ne Altstadt. Dort wurde das Viseum er-
kundet, eine Präsentation optischer Gerä-
te und visueller Effekte.
Anschließend wurde der gemütliche Spa-
ziergang durch die Altstadt am impo-
santen Dom vorbei, über den Marktplatz 
und die stilvollen Gässchen hinunter zur 
Gaststätte „Zum Kesselchen“ fortgesetzt. 
Nun wurde es Zeit zu einer gemütlichen 
Mittagspause bei gutem Speis und Trank.
 Von der nahen Bushaltestelle ging es 
dann mit Bus 11 hoch zum Leica Park. 
Dort gab es Gelegenheit zu einer fach-
kundigen Führung durch das Ernst-Leitz- 
Museum, hinein in die faszinierende Welt 
der Fotografie. Das Café im Leica Park 
gab mit seiner großen Kuchen- und Kaf-

feevielfalt Gelegenheit noch zu verweilen,
bevor es mit dem Bus zurück zum Bahn-
hof Wetzlar ging.
Mit der Regionalbahn erfolgte von dort 
über Gießen die Rückfahrt nach Frankfurt 
a. M. Dort führte ein kleiner Teilnehmer-
kreis noch eine abschließende Einkehr in 
die Binding Schirn am Frankfurter Römer-
berg durch.

Nicht zuletzt auch wegen das tollen Spät-
sommerwetters eine erneut gelungene 
Veranstaltung. Vielen Dank den Organisa-
toren. Bis zum nächsten Mal......sicherlich 
wird sich in 2025 wieder ein interessantes 
Ausflugsziel finden.

Lothar Silberling 
GdP Seniorengruppe FFM  

herzlIchen glückwunSch katrIn-anne müller

 ehrung zum 25-jährIgen gewerkSchaftSjuBIläum
Wir möchten Katrin-Anne Müller zu 
ihrem 25-jährigen Gewerkschafts-
jubiläum gratulieren, welches sie im 
August 24 erreicht hat. 
Das ist eine lange Zeit der Zugehö-
rigkeit, die wir als Kreisgruppe ent-
sprechend würdigen, weil es nicht 
mehr so selbstverständlich ist. Ne-
ben der Urkunde und Nadel hat sie 
eine schöne Damenarmbanduhr er-
halten, über die sie sich sehr gefreut 
hat.
Katrin war im Vorstand der Kreisgrup-
pe tätig. Von 2011 bis 2013 war sie 
auch Vorsitzende unserer KG. Den 
Vorsitz gab sie zur zweiten Schwan-
gerschaft aber auch hinsichtlich des 
anstehenden Erziehungsurlaubs auf. 
Katrin hat 1998 über die Firma Se-
curitas bei der Stadt Frankfurt am 
Main ihren Weg begonnen. Erst bei 
der Verkehrsüberwachung, ab 1999 
dann beim Sicherheits- und Ord-

nungsdienst, was heute die Stadtpo-
lizei Ordnungsamt Frankfurt ist.
Sie hat verschiedene Stationen 
durchlaufen. Erst bei den regionalen 
Dienstgruppen, das ist der unifor-
mierte Außendienst, der erst einmal 
für alle Belange zuständig ist. Das 
Aufgabengebiet ist sehr groß. Bei 
den regionalen Dienstgruppen war 
sie von 2008 – 2012 auch Dienst-
gruppenleiterin, bis zur Geburt ihrer 
ersten Tochter.
Sie wechselte nach der Geburt ih-
rer zweiten Tochter für den Zeitraum 
von ca. 10 Jahren in eine der zivilen 
Dienstgruppen, damals die soge-
nannte AGA, die für Aufenthaltsrecht 
und illegale Beschäftigung zuständig 
waren. 
Heute ist sie wieder zum uniformier-
ten Außendienst zurückgekehrt, jetzt 
aber in die Task Force, die als einzi-
ge Einheit bei der Stadtpolizei rund 

um die Uhr im Dienst sind ist.
Wir wünschen der Kollegin alles 
Gute für die weitere Dienstzeit. 
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frankfurtet gdp-Ball Im neuen gewand

Ende September lud die Frank-
furter GdP zum Ball der Poli-
zei im neuen Gewand! Warum 
nicht mal was Neues, dachten 
sich die Verantwortlichen der 
Bezirksgruppe und behielten 
Recht!
Um 18:30 Uhr füllte sich die 
einladende Halle und die Ti-
sche wurden zügig besetzt.  
Zur Eröffnung begrüßte der 
Vorsitzende Jochen Zeng die 
Gäste. Er freute sich, Freunde, 
Familien und GdP-Mitglieder 
im Volkshaus Enkheim zu be-
grüßen und dankte an dieser 
Stelle den Partnern der GdP, 
VDP-Verlag, Signal Iduna und 
der BB Bank, für die Unterstüt-
zung. 
Nach der sich anschließen-
den Buffeteröffnung stärkten 
sich die Gäste. Allerlei Beson-
derheiten und Leckereien aus 
der Zeit des Mottos tischte die 
Metzgerei Kaiser auf. 

Auch in diesem Jahr stand die 
Ehrung von langjährigen GdP 
Mitgliedern im Mittelpunkt. 
Vorgenommen wurde die Eh-
rung von Katharina Kopp und 
Isabell Rost, beide vom ge-
schäftsführenden Vorstand 
der Frankfurter GdP! 
Der Einladung zur Ehrung wa-
ren viele Mitglieder gefolgt. 

Für 25-jährige Mitgliedschaft 
konnten geehrt werden:
Jochen Zeng, 
Kai Ziermann und 
Dirk Hoffmann
Für 40-jährige Mitgliedschaft  
wurden geehrt:
Marianne Diefenthäler,
Theo Diefenthäler, 
Reiner Pallussek, 
Rosel Kimpel und 
Uwe Baier.
Für 50-jährige Mitgliedschaft 
wurden geehrt:
Norbert Richmann, 
Hartwig Maucher und 
Hans Herrmann. 
Eine besondere Ehrung erhielt 
an diesem Abend 
Eduard Schnorrer, 
der seit 65 Jahren seiner GdP 
die Treue hält. 
Selbstverständlich erhielten 
alle geehrten Kolleginnen und 
Kollegen an diesem Abend 
auch ein standesgemäßes 
Geschenk! 

Der musikalische Teil der Par-
ty startete dann in Folge und 
unser DJ brachte in kurzer Zeit 
viele Erinnerung durch die auf-
gelegten Hits bei dem einen 
oder anderen Anwesenden zu-
rück! 
Für dieses Event wurde DJ 
Peter Lack alias „Lackeneg-

ger“ gewonnen. Peter Lack 
gab alles und unterhielt die 
feierwütigen Gäste den Abend 
über mit Musik aus der Zeit der 
80er und 90er Jahre! Bis zum 
Ende wurde getanzt, mitge-
sungen und gefeiert. Die Stim-

 80er / 90er party „rockt“!

katharina kopp eröffnet die partypeter lack, immer für ein Selfi bereit
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mung war ausgelassen.
Unser Dank gebührt abschlie-
ßend allen Gästen, die mit ih-
rer Anwesenheit und der mit-
gebrachten tollen Stimmung 
diesen Abend erst ermöglicht 
haben. 
Wir hoffen, ihr hattet genauso 
viel Freude und Spaß wie wir 
und würden uns freuen, euch 
beim nächsten Event wieder 
zu begrüßen.
Lasst euch überraschen, was 
wir uns wieder überlegen. 

Jochen Zeng

… hat viele Facetten. Störche zum
Beispiel, die nach wie vor ihren Horst 
besetzt halten und den Flug in den 
Süden verpasst haben oder doch 
lieber in der Schwalm überwintern 
wollen. Dazu die Kunst am Rad-
weg mit Rotkäppchens erfolgreicher 
Flucht aus dem Bauch des Wolfes. 
Das ziemlich Beste an und in der 
Schwalm im Herbst bleibt das Se-
minar „Vorbereitung auf den Ruhe-
stand“ der Seniorengruppe Hessen. 
Was sicher auch daran liegt, dass 
einer der Protagonisten aus dem Lei-
tungsteam selbst Schwälmer ist und 
sozusagen ein Heimspiel hat, wenn 
die GdP-Senioren und -seniorinnen 
einladen. Diesmal konnten neben 
Hans-Joachim Barwe, auch oder 
besser als Urmel bekannt, Volker 
Zeidler und Bernd Braun aus dem 
Landesseniorenvorstand am 15. Ok-
tober achtzehn Kolleginnen und Kol-
legen aus sieben Bezirksgruppen in 
unserer Stammtagungsstätte, dem 
Landhotel Bechtel in Willingshau-
sen-Zella, für drei Tage begrüßen.
Aufgrund von Terminschwierigkeiten 
mussten wir von dem gewohnten 
Ablauf etwas abweichen. So hatte 
Peter Schütrumpf, Seniorenvorsit-
zender im Bezirk Bundespolizei und 
in Hessen zuhause, anstatt eines 
letzten diesmal das erste Wort. Das 
tat der inhaltlichen Bedeutung seiner 
Ausführungen keinen Abbruch ist 
doch Vorsorge in allen Lebenspha-
sen erforderlich. Dazu gehört auch, 

sich der eigenen Endlichkeit bewusst 
zu werden und die Vorsorge auch 
darauf auszurichten. Wie immer 
stand am Ende die Information zum 
„Grasordner“, in dem alle Maßnah-
men und Informationen zusammen-
gefasst werden, die notwendig sind 
wenn der Verfasser ins Gras beißt, 
so die Interpretation von Peter. Das 
löst dann auch die notwendige Hei-
terkeit beim Publikum aus, mit der 
die Veranstaltung im Übrigen sowie-
so einhergeht.
Nicht weniger amüsant in der Prä-
sentation und genauso inhaltsreich 
ist der Vortrag von Gerhard Kaiser 
zur Beihilfe. Ja, auch er als ehema-
liger Mitarbeiter der Beihilfestelle mit 
profunden Kenntnissen zu diesem 
Thema, ist mehr als unglücklich mit 
den derzeitigen Bearbeitungszeiten. 
Und er nimmt es auch nicht so hin. 
Ganz konsequent in der Wahrneh-
mung seiner Rechte und Pflichten 
als Ruhestandsbeamter scheut er 
dabei auch nicht die Auseinander-
setzung, wenn es ein muss bis zur 
Klage. Gerhard teilt sein Wissen 
gern mit den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern unserer Seminare, das 
spürten die Kolleginnen und Kol-
legen schon nach wenigen Minu-
ten. Um die Leitthemen ambulante 
Heilkur, Bemessungssatzerhöhung, 
Stichtagsprinzip und Zuschuss zum 
Krankenkassenbeitrag entwickel-
te der Referent einen großen und 
bunten Strauß wichtiger Informatio-

nen für die zukünftigen Ruheständ-
lerinnen und Ruheständler dessen 
Umsetzung jetzt die Aufgabe ist. 
Hilfreich für die Motivation ist dabei, 
dass durchaus ein finanzieller Vorteil 
herauskommen kann. 

der herBSt In der Schwalm...
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Gewusst wie ist die Formel.
Wissen sollten die Kolleginnen und 
Kollegen auch, was sie im Ruhestand 
und der Rente noch brauchen. Versi-
cherungen haben sicher ihren Sinn 
im Leben, aber ob alle noch sinnvoll 
sind wenn man nicht mehr im Berufs-
leben steht, hat uns Stefan Sättler 
erklärt. Er führt als Selbstständiger 
eine Agentur der Signal-Iduna, einer 
der wichtigen Kooperationspartner 
unserer Gewerkschaft. Er gab einen 
Überblick zu den elementaren Versi-
cherungen, vor allem Kranken- und 
Pflegeversicherung sowie Unfallver-
sicherung sowie der aus seiner Sicht 
notwendigen Sachversicherungen. 
Dabei ließ er auch durchblicken, 
dass die Entscheidungen des Mut-
terkonzern nicht immer nachvollzieh-
bar und sinnhaft sind und erinnerte 
an den Zusammenhang zwischen 
dem Kauf der Namensrechte für das 
Dortmunder Stadion und dem Abbau 
von einigen tausend Stellen. So et-
was bestätigt ein bisschen das Miss-
trauen, das Beschäftigte, Betriebs-
räte und Gewerkschafter gegenüber 
den Arbeitgebern haben. Einig ist 
sich der Referent dagegen mit der 
Signal-Idunagruppe, dass die Beiträ-
ge auch der privaten Krankenkassen 
in naher Zukunft steigen werden. 
Zudem sieht er den Bundesgesund-
heitsminister auf dem richtigen Weg 
wenn er die Krankenhauslandschaft in 
der Republik neu ordnen will. Das hört 
Herr Lauterbach zurzeit nicht so oft.
Was kann es Schöneres geben als 

im Ruhestand und der Rente gesund 
und fit zu bleiben oder gar zu wer-
den. Diesen verständlichen Wunsch 
konnte und wollte Klaus Edel, Chef-
kardiologe im Herz-/Kreislaufzen-
trum in Rotenburg nicht in Gänze 
erfüllen. Aber natürlich hatte er ein 
paar wertvolle Tipps dabei wie man 
auch dem Altern gute Seiten abge-
winnen kann. Zur Eröffnung seines 
Vortrages ließ er eine Runde EKG 
messen, was mit einem aus den 
Niederlanden stammenden neuarti-
gen Gerät sehr einfach und neben-
bei auch recht preiswert ist. Leider 
geht das in Deutschland noch nicht 
wegen rechtlicher Hürden – oder ist 
doch eher die Bürokratie das Hemm-
nis? Jedenfalls ergab die Messrunde 
keine Hinweise, dass unter den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern je-
mand akut gefährdet ist. Allgemeines 
Durchatmen in der Zuhörerschaft 
war die Folge. Dr. Edel machte in 
seinem interessanten Vortrag deut-
lich, dass mehrere Voraussetzungen 
erfüllt sein müssen um den oben be-
zeichneten Wunsch in großen Teilen 
Wirklichkeit werden zu lassen. Und 
es sind gar nicht die neuen sondern 
eher die bekannten Komponenten: 
ausgewogene Ernährung, Bewe-
gung und Sport, Stressvermeidung 
(auch im Ruhestand!), gute soziale 
Kontakte und auch regelmäßige Vor-
sorge beim Arzt. Der Experte weiß 
aus eigener Erfahrung, dass es nicht 
immer so läuft. Die Konsequenzen 
hat er gezogen und ist viel mit dem 

Fahrrad unterwegs, unter anderem 
auch den Weg von Zella zurück nach 
Rotenburg. Da eifert er ein bisschen 
dem Landesseniorenvorsitzenden 
nach.
Den letzten Seminartag gestalteten 
unsere drei Teamer im Wesentlichen 
selbst, sieht man von der sehr guten 
Versorgung durch unser Tagungs-
gastgeber ab. Wir bieten diese kleine 
Fortbildung gerade deshalb an, um 
unseren Kolleginnen und Kollegen 
zu ersparen, dass sie plötzlich raus 
sind. Da gibt es Einiges vorzuberei-
ten und zu bedenken, denn Ruhe-
stand will gelernt sein. Bernd Braun 
hatte die notwendigen und sinnvol-
len Anregungen in drei Blöcken zu-
sammengefasst, deren Bezeichnun-
gen er aus dem Sport entlehnt hatte. 
Im Endspurt geht es um die letzte 
Phase des Berufslebens, von uner-
ledigten Vorgängen, Kolleginnen und 
Kollegen der unterschiedlichsten 
Prägungen, dem Gebrauchtwerden 
bis zu Verlusten, die es zweifellos 
auch gibt. Auch die Frage, wie man 
nach 40, manche sogar mehr Jah-
ren die Dienststelle verlässt, steht im 
Raum. Eine Meisterfeier empfehlen 
wir hier, die von den Ruheständle-
rinnen und Ruheständlern selbst ge-
plant wird, unter anderem entschei-
den sie, wen sie einladen und ob der 
Polizeipräsident dabei sein darf oder 
besser nicht. Dann geht es raus und 
nach Hause oder wohin auch immer, 
natürlich durch den Haupteingang 
und erhobenem Kopf. Stolz und zu-

herbst mit Störchen rotkäppchen vor der flucht jens mohrherr steht rede und antwort
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frieden zu sein macht Laune auf das 
neue Spiel. Darum geht im letzten 
Abschnitt. Wie geht das jetzt ohne 
Arbeit und Arbeitszeit, wie teile ich 
den Tag jetzt ein, was mache ich mit 
der gewonnenen Zeit. Welche Ange-
bote und vielfältigen Möglichkeiten 
es dazu gibt, hatten Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer schon in der Vorstel-
lungsrunde angedeutet, an der einen 
oder anderen Stelle wurde noch mal 
konkretisiert oder ergänzt. Das zeig-
te, dass das Seminar schon im Vor-
feld gewirkt hatte. 
Der inzwischen schon fast traditi-
onelle Kulturteil mit Stadtführung 
und Museumsbesuch in Ziegenhain 
fand auch bei dieser Gruppe hohe 
Anerkennung, die Hans-Joachim 

Barwe an erster Stelle zugekom-
men ist. Seine guten Kontakte in 
seinem ehemaligen Dienstort sind in 
der Vorbereitung und Durchführung 
überaus hilfreich. Genauso ist es mit 
den gewerkschaftlichen Themen, die 
so interessant wie selbstverständ-
lich sind. Und so war auch in diesem 
Herbst der Landesvorsitzende Jens 
Mohrherr ganz selbstverständlich 
sowohl Referent bei der Darstellung 
wichtiger und aktueller Themen als 
auch Gast beim abendlichen Gedan-
ken- und Meinungsaustausch, wenn 
auch ohne Kamin. Es kommt gut an 
bei der vielgerühmten Basis, wenn 
sich die Funktionsträger nicht nur 
zeigen, sondern sich den manchmal 
auch kritischen Fragen stellen. Zum 

Abschluss gab es noch eine lebhafte 
Information und Diskussion um die 
seniorenbezogenen Themen in der 
GdP, so zum Beispiel über Mobilität 
und Wohnen im Alter oder zur nicht 
enden wollenden Ruhegehaltsfähig-
keit der Polizei bis zum Überthema 
Wertschätzung, vor allem nach dem 
aktiven Dienst. 
Gut informiert und mit dem einen 
oder anderen Wurstpaket unter dem 
Arm kehrten wir im sonnigen Herbst 
der Schwalm dem Rücken mit der 
Aussicht, im nächsten Frühjahr wie-
derzukommen um den Störchen und 
Bechtels guten Tag zu sagen.

Text und Bilder: Seniorengruppe Hessen

Gerhard Kaiser und die Beihilfe Die Seminargruppe mit Teamern

Nach wie vor ist bei der Einsatzbekleidung 
“viel Luft nach oben”, wenn es um die 
Qualität mancher Kleidungsstücke sowie 
die Praxistauglichkeit im Dienstgeschehen 
geht.
Ausgestaltung und Trageregelung sind 
nicht praxisnah
Wie im Hessenteil der DP bereits vor 
sieben Jahren (Ausgabe 7-2017) berichtet 
wurde, ist die Erkennbarkeit beim Tragen 
der Schutzweste in Kombination mit 
dem T-Shirt nicht gewährleistet, da sich 
an den ärmeln weder ein aufgedrucktes 
Hoheitsabzeichen befindet, noch eine 
Haftfläche (Flausch) zum Anbringen eines 
Klett-ärmelabzeichens vorhanden ist.
Während diesbezüglich zwischenzeitlich 
eine änderung bei den Sweatshirts 
umgesetzt wurde (Flausch am linken 
ärmel), hat sich bei den T-Shirts bis 
heute nichts geändert. Das ist - bei einem 
derartig „einfachen“ Kleidungsstück - 
nicht nachvollziehbar. Es erscheint im 
Vergleich zum Sweatshirt auch absolut 

inkonsequent. Eine Regelmäßigkeit, wie 
bei einer Uniform zu erwarten wäre, ist 
nicht erkennbar.
Wie die Praxis zeigt, wird die 
Einsatzkleidung nicht ausschließlich bei 
geschlossenen Einsätzen (BSOD) getragen, 
sondern anlassbezogen auf Anordnung 
auch immer häufiger im normalen 
Wach- und Wechselschichtdienst. Im 
Streifendienst kann 
jedoch, insbesondere im 
Sommerhalbjahr, weder 
davon ausgegangen, 
noch prinzipiell erwartet 
werden, dass die Streifen 
permanent eine Jacke 
über dem T-Shirt 
und der Schutzweste 
tragen. Das wäre 
lebensfern und würde 
zu unnötigen (Hitze-)
Belastungen bei den 
Trägerinnen und Trägern 
führen. Unabhängig 

davon muss es auch bei sommerlichen 
Temperaturen im BSOD, zur Entlastung 
und Vermeidung von Kreislaufproblemen 
der Einsatzbeamtinnen und -beamten 
durch Überhitzung, möglich sein, dass 
die Einsatzjacken in der Öffentlichkeit 
(sofern lagebedingt vertretbar) abgelegt 
werden können, aber gleichzeitig die 
Erkennbarkeit nicht darunter leidet.

daS eInSatz t-ShIrt auf dem prüfStand

Sich schnell verfärbender Stoff
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Die Umstände der sich aus der Praxis 
ergebenden Trageweisen führen folglich 
unweigerlich dazu,  dass Verstöße gegen die  
Dienstbekleidungsvorschrift vorpro-
grammiert sind (offene Trageweise Weste/
T-Shirt eigentlich nicht erlaubt) und die 
Erkennbarkeit leidet (Klett-ärmelwappen 
werden individuell auf der Schutzweste 
oder sonstwo angebracht und befinden 
sich nicht einheitlich am ärmel).
Ein weiteres Problem stellt die 
hellblaue Farbgebung dar, auf der sich 
Schweißflecken optisch extrem bemerkbar 
machen und der Außenwirkung schaden 
(vgl. Bild 1). Diverse private Anbieter 
von Polizeiausrüstung profitieren letzten 
Endes davon, dass sich eine Vielzahl 
Polizeibeschäftigter offensichtlich dazu 
gezwungen sieht, sich mit privaten 
Mitteln vor allem Einsatz T-Shirts und 
Sweatshirts in dunkler Farbe und z.B. 
mit Klett-Fläche für das dienstliche 
ärmelabzeichen anzuschaffen und im 
BSOD-Einsatz zu tragen (vgl. Bild 2). 

QUALITäT DES T-SHIRTS  
ANHALTEND SCHLECHT
Qualitativ wirkt das blaue Einsatz 
T-Shirt in Hessen, im Vergleich zu dem 
der ehemaligen grünen Polizeiuniform, 
deutlich unterlegen. Die Aufdrucke sind 

qualitativ schlecht und verschleißen 
schneller als bei den alten grünen 
T-Shirts oder denen von Polizeien anderer 
Bundesländer (selbst bei ausschließlichen 
30°-Waschgängen, vgl. Bild 3 und 4), 
der Stoff neigt im Bereich der Nähte zur 
Löcher-Bildung (Bild 5). Es stellt sich 
daher unweigerlich die Frage, warum man 
nicht zu alten Anschaffungsqualitäten 
zurückfinden oder die anderer 
Bundesländer erreichen kann, wenn doch 
auch in Hessen schon einmal besseres 
Material vorhanden war?
Dass die Wahl des Herstellers einen 
entscheidenden Einfluss auf das 
Produkt hat, bewies zuletzt die aktuelle 
Charge von T-Shirts mit fehlerhaften 
Pflegeetikett. So ist unklar, ob das 
Kleidungsstück nun gebügelt werden 
darf oder nicht (Pflegesymbol „nicht 
bügeln“, Text darunter „links washen 
und bügeln“, vgl. Bild 6) - auch die 
fehlerhafte Rechtschreibung ist nur 
wenig vertrauenerweckend.

FAZIT
Es muss nicht immer eine Vielzahl von 
Beschwerden aus unterschiedlichen 
Richtungen geben, um nötige 
Verbesserung zu erkennen. Am hier 
vorliegenden Beispiel des Einsatz 

T-Shirts würde es schon ausreichen an 
warmen Tagen, beispielsweise bei BSOD-
Großeinsätzen, anwesend zu sein und mit 
empfänglichen Blicken die eingesetzten 
Kräfte und ihren Dienstanzug zu 
beobachten.
Am dringlichsten erscheint eine 
Verbesserung der Qualität von Stoff 
und Aufdrucken zu sein, um die 
Langlebigkeit des T-Shirts zu erhöhen. 
Dies reduziert langfristig Kosten, selbst 
bei einem möglicherweise etwas höheren 
Anschaffungspreis. Es schont zudem 
Ressourcen und die Umwelt.
Allerdings ist auch der Funktionalität und 
insbesondere den Bedürfnissen aus der 
Praxis Rechnung zu tragen. Dies bedingt 
eine dunklere Farbgebung (wie dunkelblau 
oder schwarz, um z.B. Schweißflecken zu 
kaschieren) und ein Hoheitsabzeichen auf 
dem ärmel (in welcher Form auch immer). 
Das Sweatshirt sollte optisch dem T-Shirt 
gleichen.
Letztlich kann nur so ein einheitliches 
Auftreten, Erkennbarkeit und eine 
damit zeitgleich gute Außendarstellung 
in der Öffentlichkeit beim Tragen der 
Einsatzkleidung erzielt werden.

Nils Döring

t-Shirts nebeneinandergelegt: Qualität der Schriftzüge in direktem Vergleich

fehlerhaftes pflegeetikett 

haftfläche für klett-wappen

löcher-Bildung im Bereich der nähteBedruckung löst sich nach wäschen
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